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Samstag , den 1L. Januar 1917.

Amtliche Bekanntmachungen.
I.

Bekanukmachung über dir Regelung des Verkehrs mit Web -,
Wirk -, Strick - «nd Schuhwaren.
Vom 10. Juni/23 . Dezember 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftliche » Maß¬
nahmen ilsw. vom 4. August 1914 (Reichs -Ecsetzbl . S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

' 8 1 -
Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürgerlichen Bevöl¬

kerung an Web -, Wirk - und Strickwaren und den aus ihnen
gefertigten Erzeugnissen sowie* an Schuhwaren wird eine
Reichsstclle für bürgerliche Kleidung (Neichsbetleidungs-

errichtet.
chuhwaren im Sinne der Verordnung sind solche, die

ganz oder zum Teil aus Leder Web -, Wirk - oder Strick¬
ware », Filz oder filzartigc » Stoffen bestehen.

8 2.
Die Reichsbckleidungsstelle hat die Ausgabe:

1 den Vorrat an den im 8 1 bezeichnet «» Gegenständen,
soweit sie nicht von der Heeres - und Marineverwaltung
beansprucht werden , zu verwalten , insbesondere für
gleichmäßige Verteilung und sparsamen Verbrauch
Sorge zu tragen:

2. deir Behörden , öffentlichen und private » Krankenanstal¬
ten und solchen anderen Anstalten , deren Bedarf nach
Anordnung des Reichskanzlers oder der Landeszenlral-
behürden von der Rcichsbelleidungsstelle gedeckt werden
soll, die im Z 1 bezeichnet «» Gegenstände zu beschaffen;

S. die Versorgung der Behörden mit Uniformstossen für
die bürgerlichen Beamten zu regeln;

4. die Herstellung und den Vertrieb von Ersatzstoffenzu
fördern.

8 3-
Die Reichsbetleiduugsstellc gliedert sich in eine Vcr-

waltungsabteilung und eine Geschästsabteilung.
8 4-

Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde , die dem
Reichskanzler (Reichsamt des Innern ) unterstellt ist. Sic
besteht aus einem Vorstand und einem Beirat . Der Vor¬
stand besteht aus einem Vorsitzenden , einem oder mehreren
stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler
zu bestimmenden Anzahl von Mitglieder » . Der Reichs¬
kanzler ernennt den Vorsitzenden , die stellvertretenden Vor¬
sitzende» und die Mitglieder.

8 9.
Der Dei ' ttt besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands

der Reichsbe . ' eidungsstellc als Vorsitzenden , fünf Königlich
Preußischen Aegierungsvertretern und je einem Königlich
Bayerischen , Königlich Sächsischen, Königlich Württsmbsr-
gischen, Großherzoglich Badischen , Großherzoglich Sächsischen
und Elsaß -Lothringikchen Rcgierungsvertreter . Außerdem
gehören ihm an der Vorsitzende des nach 8 16 zu bildenden
Ausschusses , zwei Vertreter des Deutschen Städtetags , je
ein Vertreter des Deutschen Handelstags , des Deutschen
Landwirtschastsrats , des Kriegsaugschusses für die deutsche
Industrie , des Handwerkes , der Verbraucher und fünf wei¬
tere Vertreter ; der Reichskanzler ernennt die Vertreter »nd
ihre Stellvertreter sowie einen Stellvertreter des Vor¬
sitzenden. 8 6.

Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen , insbeson¬
dere über die Durchführung der Bezugsiibcrwachung ge¬
hört werden.

8 7.
Gewerbetreibende , die mit de» im 8 1 bezeichneten Ge¬

genständen Großhandel treibe » oder Bekleidungsstücke im
Großbetriebe Herstellen , dürfen nur an solche Abnehmer
Waren liefern , mit denen sie bereits vor dem 1. Mai 19t6
in dauernder Geschäftsverbindung gestanden haben . Die
Reichsbekleidungsstelle kann bei Verträgen , die vor dem
1. Mai 1916 abgeschlossen morden sind , auf Antrag die Er¬
füllung auch dann gestatte », wenn eine dauernde Geschäfts¬
verbindung nicht besteht.

Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungsstücken
darf nur auf Bestellung und nur dann vorgenommen wer¬
den , wenn der Gewerbetreibende von seinem Kunden einen
festen Auftrag schriftlich erhalten hat , in dem Stückzahl und
Preis für jeden Gegenstand angegeben sind ; diese Vorschrift
findet auf die Maßschneiderei und auf Musterkollektionen
keine Anwendung.

Die Vorschriften des Abs . 1 und 2 finden aus Schnh-
waren keine Anwendung.

8 9.
^jcder Gewerbetreibende , der Kleinhandel mit den im

8 1 bezeichneten Gegenständen betreibt , hat unverzüglich
«ine Inventur über die in seinem Besitze befindlichen Waren
aufzunchmen . Hierbei sind die derzeitigen Kleinhandels-
»ebraufspreise unter Znarundeleau »« der Preise einzusehen^

die den in der Bekanntmachung über Prcisbeschränkungen
bei Verkäufen von Web -, Wirk - und Strickwarcn vom 39.
Mürz 1916 (Reichs -Gesetzbl . S . 214) vorgeschriebenen Prei¬
sen entsprechen.

Die Inventur habe » auch diejenigen Gewerbetreibenden
aufzunchmen , die neben dem Kleinhandel gleichzeitig Groß¬
handel oder Maßschneiderei oder beides betreiben.

Vor Abschluß der Inventur dürfen in ihr ansznneh-
inende Waren nicht veräußert werden . Nach Abschluß der
Inventur dürfen von jeder Art der aufgcnommenen Waren
bis 1. August 1916 höchstens 20 vom Hundert , nach den in
der Inventur eingesetzten Preisen berechnet , veräußert
werden.

Wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel
oder Maßschneiderei oder beides betreibt , darf außer diesen
20 vom Hundert unbeschadet der Vorschriften des 8 7 noch
so viel veräußern , als er im Großhandel absetzt , und so viel
verarbeiten , als er zur Maßschneiderei benötigt.

Die Buchführung ist so einzurichten , daß eine Nach¬
prüfung der vorgeschriebenen Inventuren und der stattge¬
habten Verkäufe möglich ist.

Die Reichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen über
die Verpflichtung zur Aufstellung weiterer Inventuren und
über eine allgemeine Bestandsaufnahme erlasse ». Sic kann
dabei den Gewerbetreibenden weitere Einschränkungen für
den Absatz ihrer Waren und weitere Verpflichtungen über
die Buchführung und dergleichen auferlegen.

Die Vorschriften des Abs . 1 bis 5 finden aus Schuh¬
waren keine Anwendung.

8 9-
Der Verkauf der im 8 1 beLcichneteu Gegenstände au

die Verbräunter ist allen Person ? » verboten , die » ich«- ge¬
werbsmäßig Kleinhandel mit diesen Gegenständen betreibe ».

8 9a.
Getragene Kleidungs und Wäschestücke und getragene

Schuhwaren dürfen entgeltlich nur veräußert werden:
1. von den behördlich zugelassenen Personen und Stellen,
2. von anderen Personen an die behördlich zugelastcnen

Personen und Stellen.
Getragene Klcidungs - und Wäschestücke und getragene

Schuhwaren dürfen nur die behördlich zugelassenen Per¬
sonen und Stellen gewerbsmäßig erwerben.

Die Reichsbekleidungsstclle kann Ausnahmen von diesen
Vorschriften zulasten.

Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen über
den Verkehr mit den im Abs . 1 bezeichneten Gegenständen
erlassen.

8 10
Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt der

Verkauf an den Verbraucher.
8 11-

Wer mit den im 8 1 bezeichneten Gegenständen Ge¬
werbe treibt , darf diese Gegenstände nur gegen einen von
der zuständigen Behörde ausgefertigten Bezugsschein an die
Verbraucher zu Eigentum oder zur Benutzung überlassen.
Die Ueberlastnng zur Benutzung für einen Zeitraum von
nicht mehr als drei Tagen darf ohne Bezugsschein erfolgen.
Die Reichsbekleidungsstelle kann weitere Ausnahmen von
der Vorschrift im Satze 1 zulassen.

Der Gewerbetreibende darf den Preis erst nach Em¬
pfang des von der zuständigen Behörde ausgefertigtcn Be¬
zugsscheins ganz oder teilweise fordern oder aiinehmcn.

Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur im Be¬
darfsfall und nur auf Antrag erteilt . Der Antragsteller
muß die Notwendigkeit der Anschaffung auf Verlangen dar¬
tun . Bon diesem Verlangen kann Abstand genommen wer¬
de» , wenn die Vermutung für die Notwendigkeit spricht.
Die Reichsbekleidungsstclle hat die Fälle zu bestimme », in
denen diese Vermutung als gegeben angesehen werden kann,
und auch sonst Grundsätze auszustellen , nach denen die Not¬
wendigkeit der Anschaffung beurteilt wird.

8 Ha.
Es ist verboten , zu Zwecken des Wettbewerbes in Zei¬

tungsanzeigen oder anderen Bekanntmachungen , die für
einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, insbe¬
sondere durch Bekanntmachungen im Schaufenster oder in
sonstigen Geschäftsräumen , in einer für die Öffentlichkeit
erkennbaren Weise auf die Bezugsschcinsrciheit oder die
Bezugsscheinrcgelung hinzuweisen.

8 12.
Die Ausfertigung des Bezugsscheins erfolgt durch die

zuständige Behörde des Wohnorts des Antragstellers , die
hierüber Listen zu führen hat . Der Bezugsschein ist nicht
übertragbar ; er gibt lein Recht auf Lieferung der Ware,
deren Bedarf bescheinigt ist.

Die Reichsbeileidungsstclle kann nähere Bestimmungen
über das bei Ausfertigung der Bezugsscheine zu beobachtende
Verfahren treffen . Für die Bezugsscheine und die Listen
sind die von der Reichsbekleidungsstelle aufgestellten Muster
zu verwenden.

8 13 .
Die Gewerbetreibende » haben die empfangenen Bezugs¬

scheine durch deutlichen Vermerk ungültig zu machen (Lochen

> > >> . —

. I « Ser Stadt .niO » rllgeewön LLt. «-S» ' -« » trqd -ciu,
PoftbizuaLpr « « -. f«e tzqe 0rtL - und Siachbarortsverkeh- Ul . 1.40, u>

ffernvcrkchr LÄ.' 1.SÜ. KcfteUgpId i» WürtrcinLerl A. Ptz,

und dergleichen ) , die ungültigen Scheine ' zü sgmmelif und
am 1. jedes Monats an die zuständige Behörde Des Wohn¬
orts des Verkäufers abzulicfern.

8 11-
Die Beauftragten der Neichsbellcidungsslelle und die

von den Landeszentralbehörden und Kommunaluerbi -ndea
mit der Ucberwachung der Vorschriften in 88 7 bis 13 ve-
trauten Personen sind befugt in die Räume der dieser Ver
ordnung unterstehenden Betriebe einzurrcte », die Waren¬
lager und die übrigen Geschäftseinrichtungen zu besichtigen,
Auskunft einzuholen und die Gcsihäsisaufzeichnnugen ein-
zusehen . Sie sind verpflichtet , über die Einrichtungen und
Geschäftsoerhältnisse , die hierbei zu ihrer Kenntnis loin-
men vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der
Anzeige von Gesetzwidrigkeiten , Verschwiegenheit zu. be¬
obachten.

8 15.
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen , deren

Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten,
die ihnen durch diese Verordnung und die zu ihrer Aus¬
führung erlassenen Bestimmungen auferlcgt sind, unzuver¬
lässig zeigen.

Gegen diese Verjügung ist Beschwerde zulässig . Ucb :r
die Beschwerde entscheidet die höhere Berwoltungsbclwrde
endgültig . Die Beschwerde tat keine ausschicbenoc Wirkung.

8 16,
Die Deckung des Bedarfs der im 8 2 Nummer 2 anf-

gesührten Behörden und Anstalten erfolgt in der Weiie,
daß die von der Landeszentralbehörde oorgcprüftcn Bc-
darssanzeigen der Reichsbekleidungsstelte überwiesen und
einem aus sieben Mitgliedern bestehenden Ausschuß behufs
Feststellung des zu « öerweisenden Anteils vorgckcgt werden,
worauf dann die Reichsbeklcidungsstelle die Bezugsbeschei-
nigung der Feststellung entsprechend ausstcllt . Das Nähere,
insbesondere auch die Zusammensetzung des Ausschusses , be¬
stimmt der Reichskanzler.

8 17-
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine An¬

wendung
1. auf die von den Heeresverwaltungen und der Mariae¬

verwaltung beschlagnahmten Gegenstände während der
Dauer der Beschlagnahme;

2. auf den Erwerb von Gegenständen seitens der Heeres¬
verwaltungen nnd der Marineverualtung.

8 18.
Die Landsszentralbehörden bestimmen , wer als zustän¬

dige Behörde im Sinne der 88 12, 13 sowie des 8 15 und
als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des 8 15 anzu-
fehen ist. Sie oder die von ihnen bezeichneten Behörden
erlassen di « näheren Bestimmungen zur Ausführung »nd
Ilederwachung der Einhaltung der Vorschriften der 88 7
dis 9, 10 bis 13 ; soweit dies nicht geschieht , haben die Kom-
nmnaloerbände die Ausführung und Ueberwachung der Vor¬
schriften der 88 7 bis 9, 10 bis 13 selbständig zu regeln
und die notwendigen Einrichtungen zu treffen.

8 19.
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Aus¬

führung dieser Verordnung , soweit dies nicht den Landes-
zentralbehörden , der Rcichsbekleidungsstelle oder den Kom-
munalverbändcn überlassen ist. Er kann Ausnahmen von
den Vorschriften dieser Verordnung zulasten.

8 20.
Mit Gefängnis bis zu seck' s Monaten oder mit Geld-

strafe dis zu sünfzehntausend Mark wird bestraft:
1. wer den Vorschriften des 8 7 Abs . I Satz 1, Abs. 2,

8 8 Abs . 1 bis 6. 8 9, 8 9 » Abs. 1, 2. 8 11 Abs. 1. San
1, Abs . 2, 8 11 u, 8 12 Abs. 1 Satz 2 und 8 13 oder
den zu diesen Vorschriften erlassenen Ausführung?
bestimmungen des Reichskanzlers , der Landeszentrrl-
behördcn oder der von ihnen bezeichneten Behörden,
der Reichsbekleidungsstelle oder der Kommunalver-
bände zuwiderhandeli;

2. wer der Vorschrift des 8 11 zuwider den Einiril ' i,i die
Räume , die Besichtigung oder die Einsicht in die Ge-
schäftsauszcichnungcn verweigert:

3. wer eine nach 8 11 von ihm erforderte Auskunft naht
erteilt oder wissentlich unwahre oder unvollständige
Angaben macht;

4. wer den Vorschriften des 8 11 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet:

ö. wer den auf Grund des 8 9 » Abs . 4 erlassenen Be¬
stimmungen zuwider handelt.
Im sslalle der Nummer 4 tritt die Verfolgung nur aus

Antrag des Unternehmers ein.
Bei Zuwiderhandlungen gegen 8 7 Abs . 1 Satz I , Abs.

2. 8 9 » Abs. 1. 2 und 8 Ha können neben der Strafe di«
Waren , auf die sich die strafbare Handlung bezieht , einge-
zogen werden , ohne Unterschied , ob sie dem Töter gehören
oder nicht.

8 21.
Die Verordnung tritt mir dem 13. Juni 1916/27. De¬

zember 1916 in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens.



n.

Bekanntmachung des Stellvertreters de » Reichskanzlers
über Schuhware « .

Vom 2:>. Dezember 1916 lNeichs -Kesetzbl . S . 1126.)
Auf Grund der 88 1, 19 der Bekanntmachung über die

Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk -, Strick - u »d Schuh-
ivareu vom 10. Juni 1916/22 . Dezember 1916 (Reichs -lüe-
sctzblatt S . >62 lind S . 1120 ) bringe ich folgendes zur öffent¬
lichen Kenntnis:

8 1-
In dem Verzeichnis X lFreiliste ) im 8 2 der Bekannt¬

machung über Bezugsscheine vom 21. Oktober 1916 (Reichs
Gesetzbl . S . I218P wird die Nummer 31, Schuhmaren , ge
strichen.

8 2.
Bezugsscheine für die im nachstehenden Verzeichnis auf-

gefübrtcn Luxus Sibnhwaren können ohne Prüfung der
Notwendigkeit der Anschaffung erteilt werden , wenn der
Antragsteller durch Vorlegung einer Abgabebescheinigung
einer der von der Rrichsbekkeidungsstelle zu bestimmenden
Annahmestellen nachweist , das; er dieser ein von ihm ge¬
tragenes gebrauchsfähiges Paar Schuhe oder Stiefel , deren
llnterboden aus Leder besieht , entgeltlich oder unentgeltlich
lich überlassen hat.

Auf einem derartigen Bezugsschein müssen die Luxus-
Schnhmaren nach dem Wortlaut des nachstehenden Verzeich¬
nisses -angegeben sein . Wer mit Schuhwaren Gewerbe treibt,
darf gegen eine » derartigen Bezugsschein nur ein Paar
der im nachstehenden Verzeichnis «Usgeführten Luxus -Schuh-
maren an Verbraucher zu Eigentum oder zur Benutzung
überlassen.

Das Nähere , insbesondere die Beschränkung der Paar-
z.rhl , für die derartige Bezugsscheine ausgestellt werden kön¬
nen , bestimmt die Reichsbekleidungsstelle.

Verzeichnis der L»x«s-Schvh « aren.
1. Schuhware », deren Schäfte ganz oder zum Teil aus

seinsnrl igem echten Ziegcnleder (Lhcvreau ) oder ans
seinfarbigem Kalbleder oder Lackleder (nicht Lacktuch)
jeder Art bestehen.

Dazu gehören nicht Schuhwaren , die nur Lackleder-
Vordeikappen haben , sowie Schuhwaren , deren Schäfte
aus braunem Ziegenleder (Cheoreau ) oder braunem
.Kalbleder , ohne Rücksicht auf die Faubentöne , bestehen.

2. biesellschasts - oder Tanzschuhe aus Lackleder (nicht Lack¬
tuch ), Seide , Atlas , Brokat oder Sammet.

2. Hausschuhe oder Pantoffel mit Absätzen o«n mehr als
2 cni Höhe , deren Schäfte aus Seide , Atlas , Brokat.
Sammet , Lackleder (nicht Lacktuch) oder Wildleder (Sä-
misch-Leder ) bestehen.

1. Reitstiefel , deren Schäfte ganz oder zum Teil aus Lack¬
leder bestehen.

8 3.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im 8 2 Abs . 2

Satz 2 dieser Bekanntmachung werden nach 8 2V Nummer 1
der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit
Web -, Wirk - Strick - und Schuhwaren vom 10. Juni 1916/
22. Dezember 1916 bestraft . Auch kann Nach 8 15 letzterer
Bekanntmachung die zuständig « Behörde die betreffenden
Betriebe schließen.

8 4.
Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916

in Kruft.
Sckuhwaren , die bisher bezugsscheiikfrei waren , aber

durch diese Bekanntmachung bezugsscheinpflichtig werden,
lürsen noch bis zum 21. Januar 1917 ohne Bezugsschein
nn die Verbraucher ausgehündigt werden , wenn sie auf
Grund einer Bestellung des Verbrauchers bereits am 27. De¬
zember 1916 in Arbeit genommen waren.

Berlin , den 22. Dezember 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich.

III.
Belaniitmr .chung des Stellvertreters des Reichskanzlers

de » Verkehr mit getragenen Kleidung »- und Wäsche¬
stücke» und getragenen Schuhwaren.

V >. .!' 22. Dezember 1916 lReichs -Gesetzbl . S . 1127. )
Ans Grund der 88 9 .-,, ' 19 der Bekanntmachung über

l > ' legelung des Verkehrs mit Web -, Wirk -, Strick - und
-So upw .iren vom 10. Juni 1916/22 . Dezember 1916 (Reichs-
! .--'ki-ll S . 162 u . S . 1120) bringe ich folgendes zur öffent¬
lichen Kenntnis:

8 1-
Die Durchführung des Erwerbes , der Bearbeitung und

V roniiernng getragener Kleidungs - und Wäschestücke und
ozt -agener Schuhwaren wird den Kommunalverbänden als
den » ach 8 b :, zugelassenen Stellen übertragen . Die Lan-
t . szentralbehörc -en bestimmen , wer als Kouimunaloerband
onznsehen ist.

Die Komninnnlverbände könne » sich, zur Durchführung
de : ihnen im Avs . 1 übertragenen Aufgaben anderer Per¬
sonen und Stellen bedienen,,die unter Aussicht und auf Rech¬
nung und Gefahr des .Kommunaloerbandes handeln.

Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt , die Durchfüh¬
rung des Erwerbes , der Bearbeitung und Veräußerung ge¬
tragener Kleidungs - und Wäschestücke und getragener Schuh-
imren für einzelne Kommunnloerbände auf deren Antrag
ganz oder leilweise zu übernehmen.

8 2.
Die NeichobekleidungssteUe ist berechtigt , Grundsätze

5c . e die Ablieferung getragener Kleidungs - und Wäsche¬
stücke und getragener Schuhwaren und über deren Erwerb
kurch di « Kommunalverbände auszustellcn : insbesondere
!>>nn sie anordne », das; der Uebernahmepreis »ach näheren
Weisungen der Reichsbekleidungsstelle endgültig durch Sach¬
verständige sestgestellr wird , über deren Bestellung die
Reichsbekleidungsstelle Bestimmungen treffen kann.

8 3-
Die Kommunnloerbände find verpflichtet , der Reichs-

bclleidnngsstelle von den getragenen Kleidungs - und Wäsche¬
stücken und den getragenen Schnhwaren zu überlassen:

n ) den ganzen Bestand der von ihnen erworbenen llni-
formstiicke,

h) a » s Anordnung der Reichsbekleidnngsstelic ein Drittel
des übrigen noch als Kleidung . Wäsche oder Schuh¬
werk verwendbaren jeweiligen Bestandes,

c ) den ganzen Bestand nn den zu I, genannte » Gegen¬
ständen , soweit sie auch nach Wiederinstandsetzung nickt

* .Staatsanzeiger Nr . 259.

mehr als Kleidung , Wäsche oder Schuhwerk verwend
bar sein würden,

cl) die bei Wiederinstandsetzung dieser Gegenstände ent¬
stehenden Abfälle.

Die Reichsbekleidungsstelle hat den Kommunalverbän¬
den Wien angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen , der
den Selbstkostenpreis nicht übersteigen soll. Den Selbst¬
kostenpreis stellt die Reichsbekleidungsstelle endgültig fest.

Bietet die Reichsbekleidungsstelle weniger als den
Selbstkostenpreis und ist der Kommunalverband mit dem
gebotenen Preise nicht einverstanden , oder ergeben sich an
der « Streitigkeiten so entscheidet endgültig das Reichs-
schiedsgcricht für Kriegswirtschaft . Der Kommunalverband
hat ohne Rücksicht auf ein etwa schwebendes Versahren zu
liefern , die Reichsbekleidungsstelle vorläufig den von ihr
als angemessen erachteten Preis zu zahlen.

- . .. 8 -1-
Die Bestände an getragenen Kleidungs - und Wäsche¬

stücken und getragenen Schuhwarcn die den Kommunalver¬
bänden bei Außerkrafttreten des 8 9g noch verbleiben , hat
auf Antrag die Reichsbekleidungsstelle zum Selbstkosten¬
preise zu übernehmen , wenn der Antrag bei der Neichsbe-
kleidunqsstelle innerhalb einer van dieser zu bestimmenden
angemessenen Frist eingeht.

Die Vorschriften des 8 3 Abs. 2, 3 finden entsprechende
Anwendung.

. .8 5 .
Die Reichsbekleidungsstelle hat Ansführnngsbestiin-

mungeu , Anweisungen und Richtlinie » zu erlassen , nach
denen die Durchführung der im 8 1 bezeichneten Aufgaben
der Kymmunaloerbände zu erfolgen hat . Sie hat die Aus¬
führung der Bestimmungen des 8 9g und der vorstehenden
Bekanntmachung zu überwachen.

8 0.
Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916

in Kraft.
Berlin , den 23. Dezember 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfferich.

Anssührvngs -Bekanntmachnng ' '
der Rrichsbetleisungsstelle zu 88 1, 1k und 12 der Bundes-
rati Verordnung v»m 10. Juni 1816,23 . Dezember 1818 über
die Regelung de» Verkehrs mit Web -, Wirk -, Strick - und

Schuhwaren.
Vom 23. Dezember 1916 (Reichsauzeiger Nr . 302.)
Auf Grund der 88 kl , 12 der Bündesratsverordnung

über die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk -, Strick-
und Schuhwaren vom 10. Juni 1916/23 . Dezember 1916
und 8 2 der Bekanntmachung über Schuhware » vom 23. De¬
zember 1916 wird folgendes bestimmt:

8 1-
Anwendung früherer Bestimmungen auf Schuhwaren.

Die Vorschriften der 88 1 bis 3, 8 -1 Absatz 2, HK 6,
8, 9, 8 10 Zisfer I bis 6, 88 11 bis 15 der Ausführungs-
betanntmachung derReichsbekleidnngsstelle vom 31. Oktober
1916 zu 88 11 und 12 dtzr Bündesratsverordnung vom 1V.
Juni 1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk-
»nd Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung (Reichs¬
anzeiger Nr . 25b) * finden auch auf Schuhware » Anwendung.

8 2.
Erleichterung der Beschaffung eine » Bezugscheines für
Luxus -Schuhwaren bei Abgabe getragener Schuhe oder

Stiesel.
Nach 8 2 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über

Schnhwaren vom 23. Dezember 1916 soll von der Prüfung
der Notwendigkeit der Anschaffung von Luxus -Schuhwaren
abgesehen werden wenn der Antragsteller durch Vorlegung
einer Abgabebescheinigung einer der von der Reichsbeklei-
dungsstellc zu bestimmenden Annahmestelle nachweist , daß
er dieser ein von ihm getragenes gebrauchsfähiges Paar
Schuhe oder Stiefel , deren Unterboden aus Leder besteht,
entgeltlich oder unentgeltlich überlassen hat . Derartige Be¬
zugsscheine dürfen nur auf ei » Paar der im Verzeichnis der
Luxus -Schuhwaren im 8 2 der Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers über Schnhwaren vom 23. Dezember 1916 aufge¬
führten Luxus -Schuhwaren lauten . Für dieselbe zu versor¬
gende Person dürfen bis Ende 1917 nur zwei derartige Be¬
zugsscheine erteilt werde ».

Auf einem derartigen Bezugsschein sind die Luxus-
Schuhwaren nach dem Wortlaut des Berzeichnisscs der
Luxus -Schuhwaren im 8 2 der Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers über Schuhwaren vom 23. Dezember 19l6 anzu¬
geben . Hierzu ist nur der Bezugsscheiuvordruck O (Druck¬
sache 151) zu verwende », den die Kammunalverbünde von
der Reichsbekleidungsstelle (Drucksachenversand ) unentgelt¬
lich beziehen können.

Die Abgabebescheinigung lautet auf den Namen des
bisherigen Trägers der Schuhe oder Stiefel . Sie ist nicht
übertragbar . Sie ist von der Ausfertigungsstelle gegen Aus¬
lieferung des Bezugsscheins abzunehmen und zu vernichten.
Die Abgabe des Bezugsscheins ist in die Personalliste mit
dem Vermerk „gegen Abgabebescheinigung " unter Beifü¬
gung des Namens des bisherigen Trägers einzutragen.

8 3.
Wäscheverleihgeschiiste.

Wer bisher gewerbsmäßig Wäsche vermietet hat
(Wäschcverleihgeschäfte ) darf die am 27. Dezember 1916 in
seinem Besitze befindliche Wäsche auch weiter ohne Bezugs¬
schein vermieten.

Weitere Wäsche darf jedoch für diesen Gewerbebetrieb
weder dem Gewerbetreibenden zu Eigentum oder zur Be¬
nutzung überlassen noch von ihm zu Eigentum oder zur Be¬
nutzung angenommen werden.

Bezugsscheine ouf Wäsche für diesen Gewerbebetrieb
dürfen nicht ausgestellt werden.

8 1.
Vermittlung der Bezugsscheine.

Vom 15. Januar 1917 ab ist die Einsendung oder Ab¬
gabe der Bezngsscheinvordrucke an die Prüfungsstellen oder
Ausfertigungsbehörden durch die Verkäufer oder deren Be¬
auftragte verboten.

Zulässig bleibt diese Einsendung oder Abgabe durch die
Verkäufer oder deren Beauftragte , wenn der Antragsteller
sich außerhalb des Deutschen Reiches aufhält.

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich weitere Aus¬
nahmen für solche Kommunalr -erbände vor , von denen das
in Absatz 1 verbotene Verfabren bereits am 1. November

. * Sta atsan zeiger Jir . 259,

1916 zugelasjen war , wenn der Antrag auf Ausnahme bl«
zum 6. Januar 1917 bei der Reichsbekleidungsstelle cingeht
In dem Antrag ist eingehend nachzuweisen , durch welche
Einrichtungen dem Mißbrauch mit diesem Verfahren und
der damit verbundenen Gefährdung des Zweckes, die Vor-
rät « zu strecken, vorgebeugt wird.

8 5.
Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in 8 2 Ab-
satz 3 Satz 2. 8 3 Absatz 2 und 8 1 Absatz 1 dieser Bekannt¬
machung unterliegen der Strafandrohung des 8 20 Stum¬
mer 1 der Bundesratsuerordnung vom 10. Juni 1916/
23. Dezember 1916 : auch kann die zuständige Behörde nach
8 15 derselben Bündesratsverordnung die betreffenden Be¬
triebe schließen.

8 6.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916
in Kraft.

Berlin , den 23. Dezember 1916.
Reichsbekleidungsstelle

Geheimer Rat Dr . B e u t l e r
^ Neichskommissar für bürgerliche Kleidung

V.
Aussiihrungs -Bestimmunge»

der Reichsbekleidungsstelle über getragene Kleidung,
Wäsch« und Schnhwaren.

Vom 23. Dezember 1916 (Reichsanzeiger Nr . 302 .)
Aus Grund des 8 9 » der Bekanntmachung über die

Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk -, Strick - und Schuh¬
waren vom 10. Znni/23 . Dezember 1916 (Reichs -Gesetzbl.
S . 163 und Nr . 239) , und der 88 2 und 5 der Bekanntmach¬
ung über den Verkehr mit getragenen Kleidungs - und
Wäschestücken und getragenen Schuhwaren vom 23. Dezem¬
ber 1916 wird folgendes bestimmt:

8 1- »
Allgemeines.

Die den Kommunalverbänden Überträgen « Durchz'üh-
inng des Erwerbs , der Bearbeitung und der Veräußerung
getragener Kleidungs - und Wäschestücke «l)«d getragener
Schnhwaren ist durch die Notwendigkeit begründet , den Ver¬
brauch der noch vorhandenen ^ Vorräte nn Stoffen und unge¬
brauchten Bekleidungsstücken in möglichst großem llmfang«
einznschränken.

Durch die Wiederverwendung getragener .Kleidungs¬
und Wäschestücke und getragener Schuhwaren soll den brei¬
testen Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben
werden , sich mit gebrauchsfähiger , billiger Bekleidung zu
versehen . '

Dieser Zweck kann aber nur erreicht werden , wenn di«
getragenen Stücke zu billigen « Preise angekauft werden , bei
ihrer Wiederherstellung mit größter Sparsamkeit verfahren
und . jedes noch irgendwie verwendbare Stück nach Möglich¬
keit ausgenützt wird.

8 2.
Zusammenlegung von Kommunaluerbäicden,

.Aus Aiitrag können mehrere Kommunalverblinde durch
die Landeszentralbehörde » zwecks gemeinsamer Durchfüh¬
rung der Bewirtschaftung zu einem Wirtschastsbezirk ver¬
bunden werden . Diese Behörden können in solchen Fällen
zugleich die näheren Bestimmungen darüber erlassen , wo
Annahmestellen einzurichten sind , wo die Bearbeitung der
abgelieferten Stücke und wo deren . Verkauf erfolgen soll
und wie ferner die gegenseitige Verrechnung der zusammen¬
gelegten Kommuimlverbände untereinander zu erfolgen hat.

Von jeder solchen Verbindung mehrerer Kommunalver-
bände zu einem gemeinsamen Wirtschastsbezirk ist der
Reichsbekleidungsstelle sogleich Anzeige zu erstatten . Im
Verkehr mit der Reichsbekleidungsstelle tritt der gemein¬
same Wirtschaftsbezirk an die Stelle der Kommnnalver-
bände.

8 3.
Ausstellung von Abgabebescheinigunge ».

Die Kommunalverbättde haben die Befugnis , Abgabe-
befcheinigungen zur Erlangung der Bezugsscheine L und l)
zu erteilen . Sie können diese Befugnis auf die Stetten oder
Personen übertragen , deren sie sich zur Durchführung des
Erwerbs getragener Kleidungs - und Wäschestücke und ge¬
tragener Schuhwaren bedienen.

(Bekanntmachung über Bezugsscheine vom 31. Oktober
1916 8 3 Ausführungs -Bekanntmachung der Reichsbeklci-
dungssteNe vom 31. Oktober 1916 8 7 Bekamitmachung über
Schuhwaren von , 23. Dezember 1916 8 2, Ausführungs -Be¬
kanntmachung der Reichsbekleidungsstelle vom 23. Dezem-
der 1916 8 2.) 8
Verfahren bei der Annahme getragener Kleidungs - und

Wäschestücke, Uniformen und Schuhwace ».
Grundsätzlich sind nur solche Kleidungs - und Wäsche¬

stücke anzunehmen , die sich, wieder zu gebrauchsfähigen Sa¬
chen, «venu auch unter Zuhilfenahme von Ersatzstücken (Flrk-
ken usw .) Herrichten lassen . Schnhwaren sind in jeder Be¬
schaffenheit nilzunehmen.

Die Annahme der getragenen Kleidungs - und Wajche-
stücke sowie Schnhwaren erfolgt grundsätzlich gegen Entgelt
Unentgeltlich angeüotene Stücke können die Annahmestetter,
auch ohne Gewährung einer Entschädigung erwerben.8 ö.
Führung eines Buches über die erworbene » Kleidungs - und

Wäschestücke sowie Schnhwaren (Annahmebuch ).
Die Aiinahmestettcn haben ein Buch zu führen , in das

die entgeltlich und unentgeltlich erworbenen Kleidungs - und
Wäschestücke, Uniformen und Schnhwaren einzutragen sind.
Die Eintragung muß enthalten : die laufende Nummer der
Eintragung , den Tag der Annahme , Bezeichnung des ab
gelieferten Gegenstandes , den festgestellten Preis . Namen
und Wohnort des Veräußerers und den Tag des Ausganges.

Die Kommunalverbände können weiter Eintragungen
vorschreiben.

8 6.
Feststellung des Kausspreisrs.

Die Feststellung des für die abgelieserten Gegenstände
zu zahlenden Preises erfolgt im Wege der Abschätzung durch
Sachverständige , die von den Kommunalverbänden zu be¬
stellen und daraus zu verpflichten sind , daß sie das über¬
tragene Amt unparteiisch und nach besten« Wissen und Ge-
wi )sen ausüben wollen . .

Der im Wege der Abschätzung sestgestellte Preis «st für
den Wcäußerer ' und den Kommunalverband bindend . Di«



Ablieferer sind hieraus vor der Annahme der von ihnen an-
gebotenen Sachen hinzuweisen.

In jeder Annahmestelle ist durch einen an gut sichtbarer
Stelle anzubringenden Aushang darauf htnznmetsen , bah
die Feststellung des Preises der abgeliesertcn Sachen im
Wege der Abschätzung durch behördlich bestellte Sachverstän¬
dige erfolgt , und das; der von diesen Sachverständigen sest-
gcstellte Preis für den Veräußerer und den Kammunalvcr-
i'and bindend ist.

Ucber die Abschätzung der abgelieserten getragenen Uni¬
formen wird die Reichsbekleidungsstelle noch nähere Vor¬
schriften erlassen.

8 7.
Desinfektion.

Alle abgelieserten Kleidungs - und Wäschestücke sowie
»kle abgelieferte » Schuhwaren müssen , bevor sie in Bear¬
beitung genominen oder bevor sic ohne Bearbeitung den
Verkaufsstellen zugeführt werden , desinfiziert werden.
Wäschestücke sind in gewaschenem Zustande abzuliefern , sic
sind jedoch gleichfalls zu desinfizieren.

Die Desinfektion muß so ausgeführt werden , daß hier
durch die sichere Vernichtung von Ungeziefer und Krank-
heltslcirncn hcrbcigeführt wird.

8 8.
Wiederherstellung . '

Die Bearbeitung der gebrauchsfähigen Kleidungs - und
Wäschestücke und Schuhwaren kann von den Kommunaloer-
bünden in besonderen von ihnen eingerichteten Betrieben
nusgefiihrt oder schon bestehenden Betriebeil übertragen
werden . ,

Uebernimmt der Kommunalverband die Bearbeitung
licht in eigenem Betrieb , so hat er die Pflicht , die Durch-
ührung der Bearbeitung genau zu überwachen und beson-
>crs darauf zu achten , dag die Wirtschaftlichkeit des Be¬

triebes hierunter nicht leidet . Er ist weiter zur Einrich¬
tung einer solchen Buchführung verpflichtet , daß er den Ver¬
bleib eines jeden Stückes und die darauf verwendeten Un
kosten Nachweisen kann.

Die erworbenen Uiiiformstücke sind nicht in Bearbeitung
»u nehmen , sondern in unverändertem Zustand an die von
oer Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden Stetten abzu-
führen ; die Reichsbekleiduiigsstelle wird hierüber noch
nähere Vorschriften erlassen.

8 9.
Verwertung der nicht wehr verwendbaren Kleidungs - n »rd

Wäschestücke, Schuhwaren und Abfälle.
Alle nicht mehr verwendbaren Stücke sowie alle bei der

Verarbeitung entstehenden Abfälle sind zu fanimeln und
aufzubewahrcii , Haben sich größere Mengen hiervon ange¬
sammelt , so sind sic, Mit Ausnahme der nicht verwendbaren
Schuhwaren , an de» nächsten , von der Kriegsrohstoffabtei-
lung des Kriegsministerium zugelassenen Lumpensortier-
betrieb abzuführen . Ein Verzeichnis der sämtlichen unter
Aufsicht der Kriegsrohstoffabteiluiig stehenden Lumpensor¬
tierbetriebe wird den Kommunaloerbänden von der Reichs-
beklcidungsstellc bekanntgegebe » werden . Weiter « Anwei¬
sungen hierüber , insbesondere auch über die Verrechnung
mit den Lumpensortierbetrieben , sowie über die Verwertung
Nicht mehr verwendbarer Schuhwaren wird die Reichsbeklei-
dliiigsstellc noch erlassen.

8 10. ^ F
Wildrroeriiußerung.

Die Wiedervcräugerung der getragenen Kleidungs - und
Wäschestücke und Schuhwaren hat in gesonderten Verkaufs¬
räumen zu erfolgen.

Die Veräußerung eines jeden diesen Verkaufsstellen
übergebenen Stückes darf nur gegen Bezugsschein erfolgen,
ohne Rücksicht darauf , ob es entgeltlich oder unentgeltlich
ermorden und ob es einer Bearbeitung unterzogen worden
' >> . >- nicht : ausgenommen hiervon sind solche Stück«, die

ln nichtgetragcnem Zustande der Bezugsfcheinspjlicht nicht
c. ..^ . liegen würden . Die Veräußerung hat grundsätzlich
«egen Entrichtung des festgesetzten Kaufpreises zu erfolgen.

Bei der Festsetzung dieses Kaufpreises dürfen Komniu-
naloerbände und gemeinnützige Fürsorgevcreinigungen zu
dem durch die Abschätzung an den Annahmestellen feftge-
stellten Preise des betreffenden Stückes nur die sämtlichen
ihnen entstandenen Auslagen hinzurcchnen.

Uebergibt der Kommunaloerband den Verkauf einem
Privatbetrieb , so hat er einen angemessenen Zuschlag festzu-
setzc», der dem Verkäufer zur Deckung seiner Unkosten und
als Verdienst zirgebilligt werden soll. Der Verkäufer darf
beim Verlaus den aus Einkaufspreis und vorstehenden , Zu¬
schlag bestehenden Verkaufspreis nicht überschreiten.

8 11-
Führung eines Boches Uber di « veräußerten Kleidnngs - und

Wäschestücke und Schuhwaren lAbgaüebuch ) .
Die Verkaufsstellen haben ein Buch zu führeil (Aügabe-

buch), in das der Verkauf der Stücke einzutragen ist. Die
Eintragung muß enthalten : die lausende Nummer der Ein¬
tragung . den Tag des Einganges des Stückes Lei der Ver¬
kaufsstelle , die nähere Bezeichnung des Stückes in Ileber-
einstimmung mit den Warengattungen der Vestandsmelde-
bogen svergl . 8 19s . den Verkaufspreis , den Tag des Aus¬
ganges sowie Name und Wohnort des Erwerbers

Die Kommunalverbände sind berechtigt , weitere Ein-
tragunae » " -" uiichrcibcn.

8 12- -
Preiszrttrl.

Jedes zur Veräußerung bestimmte Stück ist mit einein
Preiszettek zn versehen , der die Aufschrift trägt ..Rcichs-
beklcidungsstekle , behördlich festgesetzter Verkaufspreis " .
Darunter ist in deutlich lesbarer Schrift der Verkaufspreis
und die Nummer , unter der das Stück im Abgabebuch ein¬
getragen ist, anzugcben und das zu verkaufende Stück in
klebereinstimmung mit den Warengattungen der Bestand-
mcldebvgen zu bezeichnen lvergl . 8 19s-

Weitere Zusätze auf dem Preiszettek , insbesondere An¬
gabe des Kommunalverbandes find nnzulässig . Die Preis-
zettcl dürfen vor der Veräußerung an den Berbraucher von
dem Stück nicht entfernt werden . Sie sind vor der Abgabe
des Stückes abzntreiinen und sargfällig anfzubcmayren.

8 19- «
Brstandsmcldnngcn.

Um der Reichsbekleidungsstelle eine Ueberiicht über die
vorhandenen Bestände an getragenen vcrkaufsfertigen Klei¬
dnngs - und Wäschestücken und Schubwaren zu neben und
sie in die Möglichkeit zn versetzen , einen Ausgleich in Len
Beständen verschiedener Bezirke herbeiznführen haben die
Kommunalverbände am k. eines jeden Monats eine buch
mäßige Bestandsaufnahme der zur Veräußerung bereitste !,
enden Stücke zn machen und dem festgestellten Bestand svä-
teflens am Tage nach diesem Termin der Statistischen
Abteilung s? ) der Reichsbekleidungsstelle ans besonderen,

von der RcichsbckleidungssteNe vorgeschncdenen Melde¬
bogen anzuzeigen.

Die erste Bestandsaufnahme hat am 1. Februar 1917
zu erfolgen.

Die oorgcschriebenen Bestandsmeldebogen sind von der
Statistischen Abteilung sk̂ ) der Reichsbekleidungsstelle ge¬
gen Entgelt zn beziehen.

8 11- ' ch- - s .
Buchführung.

Die Kommunalverbände haben abgesehen von dem An¬
nahme - und Abgabebuch , durch Führung geeigneter Ver¬
zeichnisse oder Bücher dafür Sorge zu tragen , daß sie den
Verbleib der von ihnen erworbenen Stücke , die durch die
Desinfektion , die Verarbeitung und den Verkauf entstan¬
denen Unkosten sowie den aus dem Verkauf der Stücke und
der Abfälle erzielten Gewinn genau Nachweisen können.

8 16-
Ausnahmebestimmungen

hinsichtlich des gewerbsmäßigen Altklciderhandels.
Gewerbetreibende , die mit getragenen Kleidungs - und

Wäschestücken » nd getragenen Schuhwaren Großhandel trei¬
be », dürfen die am 27. Dezember 1918 in ihrem Besitz be¬
findlichen getragenen .Kleidungs - und Wäschestücke und
Schuhwaren bis zum 91. Januar 1917 an gewerbsmäßige
Kleinhändler entgeltlich veräußern.

Gewerbetreibende , die mit getragenen Kleidungs - und
Wäschestücken und getragenen Schuhwaren Kleinhandel trei¬
ben , dürfen die am 27. Dezember 1918 in ihrem Besitz be¬
findlichen und die auf Grund des vorstehenden Absatzes von
ihnen erworbenen getragenen Kleidungs - und Wäschestücke
und Schuhwaren bis zum 28. Februar 1917 an Verbraucher
entgeltlich veräußern . Die Veräußerung darf nur gegen Be¬
zugsschein erfolgen : ausgenommen hiervon sind solche
Stücke , die in nicht getragenem Zustande der Bezugsschein¬
pflicht nicht unterliegen würden.

Nach Ablauf der in Absatz 1 und 2 festgesetzten Fristen
können Groß - und Kleinhändler die dann »och in ihrem
Besitz befindlichen getragenen Kleidungs - und Wäschestücke
und getragene » Schuhwaren an die von den Kommunal-
verbänden eingerichteten Annahmestellen veräußern . Die
Festsetzung des Kaufpreises erfolgt durch Schätzung gemäß
8 6 dieser Ausfübrungsdestimmungen.

8 18.
Unbeschränkt « örtlich « Zuständigleit der Annahme-

und Berlaussstrlle «.
Wer getragene Kleidungs und Wäschestücke und ge¬

tragene Schuhwaren veräußern will , ist berechtigt , sie bei
jeder auch außerhalb seines Wohnsitzes oder Aufenthalts¬
ortes liegende » Annahmestelle abzuliefern . Die Annahme¬
stellen find verpflichtet , getragene Stücke auch von Personen,
die außerhalb des diese Annahmestelle ' bcanfsichtigendcn
Kommunalvcrbandcs ihren Wohnsitz oder ständigen Aufent¬
halt haben , zu dem ordnungsgemäß fcstgesteUren Preis ab¬
zunehmen und aus Verlangen die vorgeschriebcnc Abgabe
descheiingung zu erteilen.

Diese Vorschriften finde » auf die Verkaufsstellen sinn¬
gemäße Anwendung.

8 17. °
Strafbestimmung «« .

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des 8 10
Absatz 4 Satz 2 und des 8 12 werden »ach 8 29 Absatz 1
Nr . 1 der Bekanntmachung über di « Regelung des Verkehrs
mit Web -, Wirk -, Strick und Schuhwaren vom 18. Juni/
29. Dezember 1918 bestraft . Auch haben die Zuwiderhan¬
delnden nach 8 16 derselben Bekanntmachung die Schließ¬
ung ihrer Betriebe zu gewärtigen.

8 18. .
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1918
in Kraft.

Berlin , den 23. Dezember 1918.
Reichsbekleidungsstelle

Geheimer Rat Dr . Beutler,
Neichslommissar für bürgerliche Kleidung.

VI.
Verfügung des Ministeriums des Innern über di«

Regelung des Verkehrs mit Wed -, Wirk -, Strick - und
Schuhwaren.

I. Die in Abs. 1 der Ministerial -Verfiigung vom 14.
Juni 1918 lStaatsanzeiger 'Nr . 138) getroffenen Bestim¬
mungen bleiben auch für die BRVO . in der Fassung vom
10. Juni/29 . Dezember 1918 sReichs -Gesetzbl. S . 1420 ) maß¬
gebend . »

Hie nach sind
1. zuständige Behörden im Sinne der 88 12 (vcrgl . mit

8 11) und 19 der BRNO , die Ortsvorsteher , im Sinn
des 8 16 Abs . 1 der BRVO . die Oberämter und das
Stadtschiilthcißcnamt Stuttgart,

2. höhere Verwaltungsbehörden im Sinn des 8 16 Als . 2
der BRVO . die Kreisregierungen,

9. Kommunalverbände im Sinn der BRVO . die Amts-
körpcrjchaftcn und die Stadtgemeindc Stuttgart.

4. Die näheren Bestimmungen im Sinn des 8 18 Satz 2
erster Halbsatz der BRVO . werden von der Zentral¬
stelle sür Gewerbe und Handel erlaßen.
II. Kommunalverbände im Sinne der Bekanntmachung

des StcUoertreters des Reichskanzlers über den Verkehr
mit getragenen Kleidnngs - und Wäschestücken und getrage¬
nen Schuhwaren vom 29. Dezember 1918 lReichs -Gesetzbl.
S . 1427 ) sind gleichfalls die Amtskörpcrschnftcn und die
Stadtgemeinde Stuttgart.

III . Die K. Oberömter und das Stadtschultheißenamt
Stuttgart werden beauftragt , alsbald sür geeignete Bekannt¬
gabe des die Bevölkerung berührenden Teils der neuen
Vorschriften der BRVO . und der Aussührungsdestim-
inunge » zu sorge ».

Stuttgart den 29. Dezember 1918.
Fleischhauer.

VII.
Regelung des Verkehrs mit getragenen

Klcidn »gs -und Wäschestücke» und getragenen
Schuhwaren.

In Ausführung der Bekanntmachungen und Ber¬
ingungen des Stellvertreters des Reichskanzlers und
des K . Ministeriums des Innern betreffen die Re¬
gelung des Verbrauchs mit getragenen Kleidnngs - und
Wäschestücke» und getragene » Hchuhcvgren wirb .der An¬

lauf und Verkauf dieser Waren nur sofortiger Wirkung
für den Oberamtsbezirk Calw von der Amtskörperschaft
Calw übernommen.

Es 'dürfen demnach künftig getragene Gegenstände
genannter Art , sofern sie nicht vom Eigentümer an
Dritte geschcnkweise abgegeben werden , gegen Entgelt
nur noch an die von der Amtskörperschaft errichtete.
„An - und Verkaufsstelle getragener Kleidungs - und
Wäschestücken und Schuhwaren " abgegeben werden . Die
klebernahine der Gegenstände erfolgt , soweit sic der An¬
kaufsstelle nicht unentgeltlich überlassen werden , gegen
eilte » von einigen amtlich vereidigten Sachverständigen
festzustellenden Preis , der für den Verkäufer und den
Kommunalverband bindend ist. Die Gegenstände wer¬
den, nachdem sie gehörig desinfiziert und je nach den
Umstünden ordentlich hergerichtet sind, zu dem Ankaufs¬
preis zu rvelchem jedoch der Desinfektions - und Ve-
ardeitsauswand gerechnet wird , wieder verkauft . Der Ver¬
kauf findet jedoch nur an Personen statt , welche einen
— wie für ungebrauchte Waren vorgeschriebcnen — Be¬
zugsschein . welcher von dem Schtzltheißenamt des
Wohnorts des Käufers ausgestellt ist , haben.

Die An - und Verkaufsstelle des Kommunalver¬
bands befindet sich im Gebäude der Oberamtspstegc in
Calw , Bahnhosstraße 35.4, Diese wird ihren Betrieb
am Freitag , den 28 . Ianuar 1917 aufnehmen und zwar
zunächst nur für den Ankauf getragener Gegenstände.
Mit dem Verkauf wird begonnen werden , sobald ein
genügend großer Warenvorrat vorhanden und damit
Gelegenheit zum Auswahlen des Kaufsgegenstands ge¬
boten ist.

Die Ankausstage sind vorläufig festgesetzt auf
Dienstag und Freitag , je nachmittags von 2—6 fthr.

Bei Bedarf werden die Ankausstage erweitert . Der
Beginn des Verkaufs wird rechtzeitig bekannt gegeben
werden.

Es wird darauf hingewiefen . das; es vaterländische
Pflicht ist, alte , nicht durchaus notwendige getragene
Kleidung und Wäsche, Uniformen und Schuhwaren
entgeltlich echer unentgeltlich abzuliefern , damit insbe¬
sondere auch den minderbemittelten Kreisen Gelegen¬
heit geboten ist . ordentliche Kleidungsstücke um zu ge¬
genwärtiger Zeit verhältnismäßig billigen Preis zu
erstehe ».

Die Ablieferung der Gegenstände kann durch Be¬
auftragte erfolgen . Auf Wunsch werden die Sachen aus
den Wohnungen geholt . Auch Zusendung Lurch die Post
wird zuaelasfe ». Es wird nochmals daraus aufmerksam
gemacht , daß die Abgabe an den Kommunalverband in
erster Linie gegen Entgelt gedacht ist , wobei der
Schätzungswert sofort in bar ausbczahlt wird . Selbst¬
verständlich werden die Gegenstände auch unentgeltlich
angenommen . Es können jedoch nur solche Kleidnngs -,
Wäsche- und Uniformstückc angenommen werden , die
mit oder ohne Ileberarbeitung noch getragen werden
können . Dagegen werden Schuhwaren in jedem , noch so
abgetragenen Zustand angenommen.

Calw,  de » 1V. Januar 1917.
Der Kommunalverband Calw:

Regierungsrat Binder.

VIII.
Bekanntmachung des Stellvertreters des Reichskanzlers

über Preisbeichriinknngen bei Verkäufen
von Schuhwaren.

Vom 28 . September 1916 ( Reichs -Gesetzdi . S . 1677 ).
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrats zn wirtscliaft-
lichen Maßnahmen usw . vom 4. August 1914 sReichs-
Gesetzbl . S . 327 ) folgende Verordnung erlassen:

8 1-
Schuhwaren dürfen zu keinem höheren Preise ver¬

kauft werden als dem , der sich aus der Zusammenrcch-
nung der Gestehungskosten , eines angemessenen Anteils
der allgemeinen Unkosten und eines angemessenen Ge¬
winns ergibt . Für die Preisberechnung sind die von
der (Hutachterkommission für Schnbwarenpreife (8 9)
ausgestellten Richtsätze maßgebend.

Schuhwaren im Sinne der Verordnung sind solche
die ganz oder zum Teil ans Leder , Strick -. Web - oder
Wirkwaren , Filz oder filzartiacn Stoffe » bestebei,.

8 2.
Lieserungsverträge über Schuhwaren , die vor dem

Inkrafttreten dieser Verordnung zu höheren als den
nach 8 1 zulässigen Preisen abgeschlossen sind , gelten als
zu diesen Preisen abgeschlossen , soweit die Lieferung
nicht vor dem Inkrafttreten der Verordnung erfolgt ist.

8 0.
Schuhwaren dürfen vom Großhändler nur an

Kleinhändler , vom Kleinhändler n » r an Verbraucher
abgesetzl werde ».

8 4.
Schuhwaien müssen aus der Ware selbst oder aus

einem mit dieser fest verbundenen , aus dc-ncrhastem
Material yergestelltcn Begleitschein in einer sür den
Käufer leicht erkennbaren Weise folgende Angaben ent¬
halten:
1. den Namen oder die Firma und den Ort der ge¬

werblichen Hauptniederlassung desjenigen der die
Ware hergestellt hat ; an Stelle der Angabe des Na¬
mens oder der Firma und des Nicderlassungsorts
kann als Kennzeichnung eine Nummer treten;

2. den Kleinverkausspreis in deutscher Währung '.
3 . den Monat und das Jahr , in denen die Angaben

angebracht worden sind.
Die Vorschriften des Abs . 1 finden keine Anwen¬

dung auf Schuhwaren , die auf Bestellung des Ver¬
brauchers handwerksmäßig nach Maß angesertigt
Mrde ».

»



8 5.
Die im 8 1 vorge )chriebeuen Angaben sind v»m

Hersteller oder , falls die Ware ans dem Ausland xinge-
siihrt wird , von demjenigen anzubringen , der die Ware
im Inland im eigenen oder fremden Namen in de» Ber¬
kehr bringt . Die Angaben sind anzubringen , bevor der
Verpflichtete die Ware weitergibt.

Bei Waren , die zur Zeit des Inkrafttretens dieser
Bekanntmachung bereits im Besitz eines Händlers sich
befinden , sind nur die im 81 Abs. I Nr . 2, 3 verlangten
Angaben von diesem nnznbringen.

Soweit der zur Auszeichnung Verpflichtete an
Stelle der Angabe seines Namens oder der Firma und
des Niederlassungsorts eine Nnmmer anbringen will,
hat er bei der Gutachterkommission für Schuhwaren¬
preise (8 0) die Zuteilung dieser Nummer zu bean¬
tragen . Er darf sich nur der zugeteilten Nummer
bedienen . . ,

8 l>.
Der Käufer von Schuhwnren kann , wenn er glaubt,

dag der ihm berechnete Preis oder der ausgezeichnete
Kleinverkanfspreis die Grenzen des 8 t überschreitet,
binnen zwei Wochen nach Abschluß des Kaufvertrags
Festsetzung des Preises durch ein Schiedsgericht be¬
antrage ».

Das Schiedsgericht prüft auch auf Anrufen der zu¬
ständigen Behörde die Preise nach und bestimmt die
nach 1 in Verbindung mit den von der Kutachterkom-
mission für Schuhwarenpreise (8 9) aufgestellten Richt¬
sätzen angemessenen Preise . Ist der für eine bestimmte
Art von Schuhwaren festgesetzte Preis niedriger als der
ausgezeichnete , so hat das Schiedsgericht zugunsten des
Reichs von dein zur Auszeichnung Verpflichteten einen
Betrag eiizzuziehe », der dem tlederpreis aller von dem
Äierpflichteten mit der beanstandeten Preisauszeichnung
in den letzten drei Monaten in den Verkehr gebrachten
Echuhwaren der betreffende » Art entspricht . ,

8 7.
Ergibt die Prüfung durch das Schiedsgericht den

Bei dacht einer strafbaren tleberteuerung , so hat der
Vorsitzende des Schiedsgerichts außerdem der zuständi¬
gen Slantsanwaltsck -aft Mitteilung zu machen.

8 «-
Das Schiedsgericht entscheidet unter Ausschluß des

Rechtswegs . Seine Entscheidung ist endgültig, ' sie er¬
folgt gebühren - und stempelsrei.

Ljg. - -
Der Reichskanzler ernennt eine Gutachterkommis-

sion für Schuhwarenpreise , der es obliegt , allgemeine
Richtsätze für die Bestimmung der Verkaufspreise fest¬
zusetzen. insbesondere Grundsätze für die Berechnung der
Gestehungskosten , des angemessenen Anteils an den
allgemeinen Unkosten und des angemessenen Gewinns
anszustellen . Die Gutachterkommission hat auch auf
Ersuchen des Schiedsgerichts oder der zuständigen Be¬
hörde sich über die Angemessenheit der Preise im Ein¬
zelsalle gutachtlich zu äußer » . Sie hat eine Liste der
getnüß 8 5 Abs. 3 zugeteilten Nummern zu führen und
dem Schiedsgerichte die Nummern der zur Auszeichnung
Verpflichteten feines Bezirkes mitzuteileu.

8 1« .
Veranstaltungen , die eine besondere Beschleuni¬

gung des Verkaufs von Schuhwaren bezwecken, sind ver¬
boten.

Als verboten gelten insbesondere die Ankündigung
und die Abhaltung von Ausverkäufen und Teilansver-
käuse ». Inventur - und Saisonverkäufen , Festverkaufen,
Serien - »nd Nestemochen oder -tagen , Propaganda - und
ReklamcwocMi oder -tagen und von ähnlichen Sonder-
verknnfcn sowie die Ankündigung von Verkäufen zu
herabgesetzten Preisen oder Inventurpreisen.

8 k>.
Bedeutet die Durchführung des Verbots (8 10)

bei Todesfällen , Geschäftsauflösungen und Konkursen
eine oesondere Härte , so kann die Ortspolizeibehörde
aus Antrag Ausnahmen Massen . Die Landeszentral-
behörde kann an Stelle der Ortspolizeibehörde eine
andere Behörde für zuständig erklären.

8 12.
Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmun¬

gen über die Einrichtung , die Zuständigkeit , die Zusam¬
mensetzung und das Verfahren des Schiedsgerichts sowie
über die Errichtung , die Zuständigkeit und die Zusam¬
mensetzung der Gutachtertammission für Schuhwaren-
preise.

8 13.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬

schriften dieser Verordnung Massen . Er kann die Preise
für An --besiernngen an Schnhwaren regeln.

8 11-
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer den Bestimmungen der 883,10 Mvverhandelt;
2. wer Schnhwaren ohne die nach 88 1, 3 vorgeschrie¬

bene Auszeichnung verkauft , seilhält oder sonst in
den Verkehr bringt;

3. wer bei der nach 88 1. 5 vorgeschriebenen Auszeich¬
nung unrichtige Angaben macht, oder eine andere
als die ihm zngeteilte Nummer verwendet , oder wer
Schnhwaren verkauft , seilhält oder sonst in den Ver¬
kehr bringt , wissend , daß die Auszeichnung unrich¬
tige Angaben oder eine falsche Nummer enthält,
oder daß die ausgezeichnete Preisangabe erhöht oder
unkenntlich gemacht ist;

1. wer Schnhwaren zu einem höheren als dem ausge¬
zeichneten Preise verkauft oder feilhält;

5. wer , nachdem für eine bestimmte Art der von ihm
in den Verkehr gebrachten Schnhwaren von dem
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Waren gleicher Art mit einem höheren Kleinhan¬
delspreis anszeichnet und mit dieser Auszeichnung
verkauft , feilhält oder sonst in den Verkehr bringt.

Bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung können neben
der Strafe die Waren eingezogen werden , ans die sich
die strafbare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

8 15.
Die Verordnung tritt mit dein Tage der Verkiin,

digung , hinsichtlich des 811 mit dem dritten Tage nach
der Verkündigung hinsichtlich der 881,5 mit dem 25. Ok¬
tober 1010 in Kraft . Den Zeitpunkt des Außerkraft¬
tretens bestimmt der Reichskanzler.

Berlin,  den 28. September 1010.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Dr . Helsserich.

IX.
Bekanntmachung des Stellvertreters des Reichskanzlers,
betreffend Aussiihrungsbestnnmnngen zur Verordnung

über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuh-

«arrn vom 28 . Sept . 1016 (Reichs -Gesetzbl . S . 1077 ) .

Bom 28. September 1010 (Reichs -Gesetzbl. E . 1080) .
Ans Grund des 8 0 der Verordnung über Preisbe-

schränknngen bei Verkäufen von Schuhwaren vom 28.'
September 1010 (Reichs -Gesetzbl. S . 1077) wird folgen¬
des bestimmt:

8 1.
Bei jeder amtlichen Handelsvertretung wird für

ihren Bezirk ein Schiedsgericht gebildet . In Bezirken,
in denen mehrere Vertretungen des Handels vorhanden
sind , bestimmt die Landeszentralbehörde , bei welcher
von ihnen das Schiedsgericht zu bilden ist. Die Landes¬
zentralbehörde kann bestimmen , daß für die Bezirke
mehrerer Handelsvertretungen nur ein Schiedsgericht
zu bilden ist.

Orte , die zu keinem Handelsvertretungsbezirke ge¬
hören , werden nach Bestimmnng der Landeszentralbe¬
hörde dem Schiedsgerichte der nächsten Handelsvertre¬
tung zngewiesen.

Soweit Bundesstaaten amtliche Handelsvertretun¬
gen nicht haben , bestimmt die Landeszentralbehörde die
amtlichen Stellen/bei denen das Schiedsgericht gebildet
wird , sowie den Bezirk des Schiedsgerichts.

8 2.
Das Schiedsgericht besteht ans einem Vorsitzende»

und Beisitzern . Ihr Amt ist ein Ehrenamt . Der Vor¬
sitzende und sein Stellvertreter werden durch die Lan-
dcszentralbehörde oder die von ihr bestimmte Verwal¬
tungsbehörde , die Beisitzer , soweit sie gewerblichen
Kreisen angehören , durch die Handelsvertretung , im
übrigen durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts er¬
nannt . Die Handelsvertretung bestellt einen oder meh¬
rere Schriftführer.

Die Mitglieder und Schriftführer ' sind vor ihrem
Amtseintritt durch Handschlag an Eidesstatt zu treuer
und gewissenhafter Führung ihres Amtes zu verpflich¬
ten . Sie sind zur Amtsverschwiegenheit verpflickstet . Die
Verpflichtung des Vorsitzenden und seines Stellvertre¬
ters erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde , die
Verpflichtung der übrigen Mitglieder und der Schrift¬
führer durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts.

In Fällen des 8 1 Abs. 3 findet diese Bestimmung
entsprechende Anwendung.

8 3.
Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung

von einem Vorsitzenden und vier Beisitzern , von denen
je einer ein Schuhwarenhersteller und ein Schuhwaren-
händler , die beiden übrigen Verbraucher sein sollen.
Wird der von einem Hnndwericr berechnete Preis an¬
gegriffen , so soll der Hersteller den Handwerkerkreisen
entnommen sein.

8 1-
Zuständig ist das Schiedsgericht des Bezirkes , in

dem der zur Auszeichnung des Kleinverkausspreises.
Verpflichtete , oder falls nicht der ausgezeichnete , son¬
dern der Lccechneie Preis angearftfcn wird , der Ver¬
käufer seinen Woijnort beziehungsweise den Ort seiner
gewerblichen Niederlassung hat.

8 5.
Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist

schriftlich oder zu Protokoll des Schriftführers eines
Schiedsgerichts zu stellen . Er soll unter Darlegung der
Sachlage und Angabe der Beweismittel kurz begründet
werden ; der Antragsteller soll die ihm zugänglichen
Beweisnrkunden betfügen.

8 6.
Das Schiedsgericht verhandelt und entscheidet in

nicht öffentlicher Sitzung . Der Vorsitzende kann anord-
ncn , daß eine mündliche Verhandlung mit den Be¬
teiligten stattsindet.

Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören.
Es ist ihnen gestattet , den Verhandlungen bciznwohnen.
Der Vorsitzende kann ihr Erscheinen anordncn.

Beteiligte im Sinne dieser Bestimmnng sind der
Käufer , der zur Auszeichnung Verpflichtete , sowie die
antragstellcnde Behörde . Der Vorsitzende kann andere
Personen , die ein rechtliches Interesse an der Ent¬
scheidung haben , als Beteiligte zulassen.

8 7.
Die Beteiligten sind von Ort und Zeit der Sitzung

zu benachrichtigen . Wird mündliche Verhandlung angc-
ordnet , so sind sie zu dieser zu laden.

Die Ladung geschieht durch eingeschriebenen Brief
»nd , wenn der Wohnort der Beteiligten nicht bekannt
ist oder die schristlick-e Verständigung mit ihnen wäh¬
rend des Krieges erschwert »der zeitraubend ist , mittels
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schende kann ein « ändere Art der Ladung anordne ».
Die Beteiligte » können sich in der mündlichen Ver-

handlnug durch eine mit schriftlicher Vollmacht ver¬
sehene Person vertreten lasse». Sind sie oder ihre Stell¬
vertreter trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen , so
wird gleichwohl in der Sache verhandelt und ent¬
schieden.

8 -3.
Das Schiedsgericht kann den Beteiligten anfgeben,

binnen einer bestimmten Frist Tatsachen zur weiteren
Aufklärung des Sachverhalts anzugeben und Beweis¬
mittel , insbesondere Urkunden vorzulegen oder Zeugen
zu stellen.

Bei Versäumung der Frist kann das Schiedsgericht
nach Lage der Sache ohne Berücksichtigung der nicht bei¬
gebrachten Beweismittel entscheiden.

8 0-
Das Schiedsgericht kann auf Antrag oder von Amts

wegen Beweise erheben , insbesondere Zeugen und Sach
verständige vernehmen sowie Gutachten der Gutachter-
kommission für Schnhwarenpreisr einsordern.

Auf die Erledigung des Zeugen - und Sachverstän-
digenbeweises finden die Vorschriften der Zivilprozeß¬
ordnung mit der Maßgabe Anwendung , daß eine Ver¬
eidigung durch das Schiedsgericht nicht stattsindet . Die
Zeugen und Sachverständigen erhalten Gebühren nach
Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sach¬
verständige (Reichs -Gesetzbl. 1808 S - 080. ' 1014. S . 214)

8 10.
Die Befugnisse aus den 88 0 stehen außerhalb

der Sitzungen dem Vorsitzenden zu.
8 11-

'Zu den Verhandlungen wird ein Schriftführer zu-
gezogen.

Ueber die Verhandlung wird eine Niederschrift
ausgenommen , die von dem Vorsitzenden und dem
Schriftführer zu unterzeichnen ist. Sie soll Ort und Tag
der Verhandlung , die Bezeichnung der mitwirkenden
Personen und der Beteiligten , sowie das Ergebnis der
Verhandlung enthalten . Sie soll den anwesenden Be¬
teiligten vvrgelesen oder zur Durchsicht vorgelegt
werden.

8 12.
Die Entscheidung erfolgt durch Beschluß. Der Be¬

schlich enthält die Namen der Mitglieder des Schieds¬
gerichts , die bei der Entscheidung mitgewirkt haben,
und ist von dem Vorsitzenden zu unterschreibe ».

8 13.
Die Beschlüsse (8 12) sind von dem Schriftführer

auszuferiigen ; er besck-einigt die Ilebereinstimmnng mit
der Urschrift.

Die Beschlüsse sind dem Beteiligten , soweit sie nickst
in deren Gegenwart verkündet sind , in der im 8 7
Abs. 2 vorgeschriebencn Weise mitzuteilen.

8 11-
Für das Verfahren werden Gebühren und Stempel

nicht erhoben . Das Schiedsgericht bestimmt , wer die
baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat , und setzt
die Höhe der Auslagen fest. Die Beitreibung der Aus¬
lagen sowie der etwa ans Grund des 8 0 der Bekannt¬
machung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von
Schnhwaren vom 28. September 1016 (Reichs -Gesetzbl.
S . 1077 ) csnzuziehenden Betrüge erfolgt aus Ersuchen
des Schiedsgerichts nach den landesgesetzlichen Vorschrif¬
ten über die Beitreibung öffentlicher Abgaben.

Die Beteiligten haben keinen Anspruch auf Erstat¬
tung ihrer Auslagen.

8 15.
Die Gutachtertommission für Schnhwarenpreise

wird im Anschluß an die Kontrollstelle für freigegebe-
ncs Leder in Berlin errichtet . Sie wird gebildet aus
Vertretern der verschiedene » Kreise der Schnhwaren-
Hersteller , aus Schuhwarenhäudlern und âus Verbrau¬
chern. Die Mitglieder sowie der Vorsitzende werde » vom
Reichskanzler ernannt . Ihr Amt ist Ehrenamt.

Die Gutachterkommission untersteht der Aussicht des
Reichskanzlers. 8 16.

Die Bestimmungen treten mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.

Berlin,  den 28. September 1010.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Dr . Helsserich.

X.
Verfügung des Ministeriums des Innern , betressend

Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schnhwaren.

Zum Vollzug der Bundesratsverordnnng über
Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Echuhwaren
vom 28. September 1016 (Reichs -Gesetzbl. E . 1077 ) und
der hiezu ergangenen Aussiihrnngsbestimmungen des
Stellvertreters des Reichskanzlers vom 28. September
1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1080 wird folgendes bestimmt:

1. Die Schiedsgerichte werden bei den Handels¬
kammern gebildet . Die K . Zentralstelle für Gewerbe
und Handel wird ermächtigt , zu bestimmen , daß für die
Bezirke mehrerer Handelskammern nur ein Schiedsge¬
richt zu bilden ist. .

' 2. Verwaltungsbehörde im Sinne des 8 2 Abs. 1
Satz 3 und zugleich höhere Verwaltungsbehörde im
Sinne des 8 2 Abs. 2 Satz 3 der Aussiihrungsbestim-
mungen des Stellvertreters des Reichskanzlers ist die
K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel.

3. Von der nach 8 11 Satz 2 der Bnndesratsverord-
nung der Landeszentralbehörde z'utommenden Befug¬
nis wird bis auf weiteres kein Gebrauch gemacht.

4. Die Oberainter werden beauftragt , die Bor¬

schristen  HA MM soatsverord nMa WtdM  Aussige»



öffentlich bekanntz » machen , daß die vorgesehenen
Schiedsgerichte bei den Handelskammern errichtet
werden.

Stuttgart,  de » T Oktober 1!Nt >.
F 1 eischha u e r.

XI.
Strllv . Generalkvmmsnd « XIII . (K . W .) Arnreckor ps.

Bceerd »! ng , b- tressend d«s Verb »! des Berkanses von Fern¬
gläser,r und Objelten für Photographie und Projektion.

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom Nt . Juli
1911, betreffend Erklärung des .Kriegszustandes , des Ar¬
tikels litt der Reichsversasjung , der 88 4 und !> des prenßi-
jche» Gesetzes über den Belagerungszustand vom t . Juni 1.M1
lcftiurme ich im Interesse der öffentlichen Sicherheit:

8 1.
Ich verbiete den Au - und Verkauf , Tausch , sowie jede

and : re entgeltliche oder unentgeltliche Uebereiguung von
Prismeufcrnrobrcu aller Art , Ziel - und terrestrischen Fern-
glüsern aller A,t , Emllileischen Einsern mit einer Vergröße¬
rung von 1 ural und darüber , sowie der optischen Teile aller
vorgenannten Einser , auch wenn sie im Privatbesitz sind.

- - 8 2 .
.vH verbiete den Verkauf von Objektiven für Photo¬

graphie und Projektion , deren Lichtstärke bei einer Brenn¬
weite von inehr als Iti ein größer oder gleich 1 : 6,0 ist,
auch wenn sie im Privatbesrtz sind.

8' 6.
Die in 8 t erwähnten Ferngläser dürfen an Heeres-

nugehörige veräußert oder sonstwie entgeltlich oder uncnt-
aeltlih übereignet werten gegen Vorlage einer mit Stem¬
pel und Unterschrift versehenen Bescheinigung ihres Trup¬
penteils . daß die Ferngläser zum Dienst bei der Truppe
bestimmt seien.

8 K
Die Uebereiguung der in 8 1 erwähnten Ferngläser

kann ausnahmsweise gestattet werden , falls ihre Vergröße¬
rung die Omnlige nicht übersteigt . Ebenso kann die Ueber-
eignung der in 8 2 erwähnten Objektive für Photographie
und Projektion ausnahmsweise gestattet werden . Bezügliche
Anträge sind von dem Erwerber an die „Beschajsungsstelle
für Lichtbildgerät beim Allgemeinen Kriegs Departement"
Abt , bl Berlin VV .'>7, Bülorvstr . 20, portofrei zu richten,
und zwar in doppelter Ausfertigung unter Beifügung eines
nicht portofrei gemachten Briefumschlags mit der Adresse
des Antragstellers . Einem solchen Anträge kann nur dann
stattgegeben werden , falls eine amtliche Bescheinigung der
für reu ständigen Wohnort des Antragstellers zuständigen
Polizeibehörde oder des zuständigen Oberamts beiaebrarht
wird , daß bei diesen Behörden Bedenken gegen den Verlauf
mit Rücksicht auf die Person des Antragstellers nicht vor¬
liegen . Die Bescheinigungen sind auf ei » Stück siir dieselbe
Person zu beschränken . Handelt es sich um ein Zielfernrohr,
so muß der Käufer im Besitz eines Jagdscheines sein , dessen
Nummer auf ' dem Anträge besonders anzugeben ist.

Bei den Anträgen ist folgender Wortlaut einzuhnlten:
„Ich bitte um Genehmigung zum Erwerbe eines (ae-

' »aue Bezeichnung des Gegenstandes ) . : . iVergrößerung,
Brennweite , Lichtstärke ) . . . Nummer . . . . der .Werkstatt«
. . . . aus Beständen der Firma . . . . Ich versichere , daß ich
diesen Gegenstand ohne Einwilligung der Beschassuugs-
stelle für Lichtbildgerät beim Allgemeinen Kriegs De¬
partement während des Krieges weder verkaufen , iwch
verschenken , noch auf irgendeine andere Art an einen
Dritten weitergeben werde.

Ort und Tag Name . . . .
. Stand.

Wohnung . . . . . .
Jagdschein Nr.

(Raum siir den amtlichen Bescheid -
Berlin , der, . 10 . "

8 5.
Wer gewerbsmäßig Waren , deren Uebereignung »ach

88 l und 2 verboten ist, seilhält , hat sie unter Airgabe der
Fabrik und Nummer , die beide auf der Ware vermerkt sei»
müssen , in ein Buch einzutrage », das mit dein Tage de;
Inkrafttretens dieser Verordnung der zuständigen ortspoli-
zerlichen Behörde zur Beglaubigung vorzulegen ist. Jede
Veränderung des Lagers ist in den Büchern sofort zu ver¬
merken.

8 6-
Der Bezug durch militärische Dienststellen und der ge¬

werbsmäßige Bezug der in 88 1 und 2 bezeichnete » Waren
seitens der Händler von den Fabriken werden durch die vor¬
stehenden Bestimmungen nicht berührt.

8 7.
Eine Erlaubnis zur ilebereignung der in 88 1 und Z

bezeichneten Waren ist nicht einzuholen , wenn die Waren
in das Ausland verkauft werden solle». In diesem Fall«
gelten die wegen Einholung von Ausfuhrbewilligungen er¬
lassenen Sanderbestimmungen.

8 8.
Wer den Vorschriften der 88 1 und 2 zuwiderhandelt

oder zu einer Uebertretung der 88 1 und 2 aufsordert oder
aurcizt , wird , sofern nicht nach den allgenieinen Strafge¬
setzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Gefängnis bis
zu einem Jahre bestraft . Sind mildernde Umstände vorhan¬
den , so kann auf Haft oder auf Geldstrafe bis zu 1600 Marl
erkannt werden.

8 8-
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft . Meine in glei¬

cher Sache erlassene Verordnung vom 12. Mai 1016 (Staats-
anzeiger Nr . 112 vom 1ü. 6. 16) wird hiermit aufgehoben.

Stuttgart , den 1 l. Oktober 1016.
Der stellv . kommandierende Ge »er,

r>. Schaefer.

Tragt das Go d zur Goldankaufsfielle.

Die Kriegsziele der Entente.
Die Meuleiiolt im Wilson.

Die üblichen heuchlerischen
Be -chuldigungen der Zentralmächte.

Der brutal ; Erskeruugrrville der Alliierten.
(WTV .) Paris , 11. Jan .. Agence Havas meldet : Die

Antwort der alliierten Negierungen auf di « Note des Prä¬
sidenten Wilson von , 10. Dezember lautet folgendermaßen:
Die alliierten Regierungen haben die Note , die ihnen am
10. Dezember 1016 in , Namen der Negierung der Vereinig¬
ten Staaten übergebe » wurde , erhalten . Sie haben sie mit
der Sorgfalt geprüft , die gleichzeitig ihre richtige Empfin¬
dung - von de -n Ernst der Stunde und ihre aufrichtige
Freundschaft für das amerikanische Volk gebieten . Im all¬
gemeinen legen sie Gewicht darauf , zu erklären , daß sie den
hoh ^n Gesinnungen , von denen die amerikanische Note be¬
seelt ist, den Zoll ihrer Anerkennung darbringen , daß sie sich
mit alle » ihren Wünschen dem Plan der Schaffung einer
Liga der Nationen nuschließeu , die Frieden und Gerechtig¬
keit i» der W, !t sichern wolle » , und sie erkennen alle Vor¬
teile au , die die Eiurichluug internationaler Bestimmungen
zur -HiulauhaUuug gewaltsamer Kouslikie zwischen den Na¬
tionen für dre Sache de , Menschheit und der Zivilisation
brim -en wird , Bestimmungen , die die erforderlichen 'Maß.
»ahn,eu l .-mu .-iicum) in sich schließen müssen , nur die . Aus¬
führung zu gewährleisten und so zu verhindern , daß die
anscheinende Sicherheit nicht dazu dient , neue Angriffe zu
erleichtern . Die E,ö >1,ri :ng künftiger Abmachungen , - die
einen dauernden Frieden sichern sollen , hat jedoch zunächst
eine b .-sriek ijit Nde Regelung des gegenwärtigen Streites
zur Vo .eiusfetzuug.

Die Alliie ren empfinden so ti «f, wie die Regierung
vcr PmeiuiiH -. u Staolen , de» Wnrrsch, möglichst bald diese»
Krieg b. cnZet zu s.-hiu . ftir de» die Mittelmächte veraut-
wo . liüh sind, und der de , 'Menschheit grausame Leiden auf-
erlegi . Aber sie sind der Ansicht , daß es nrnnöglich ist, be¬
reits ß. ure einen Frieden z» erziele », der ihnen die Wieder-
gutm >ch„ ugen , Nücke,slairungeu und Bürgschaften sichert,
auf die sie- ein 'Recht habe », infolge des Angriffs , siir den
die Mittelmächte die TKrautworinng irrigen und der im
Ursprung gerade larnuf abziette , die Sicherheit Europas
zugrunde zu tt.iiftrn . Die alliierten Völker hegen die Ueber-
zrngnug , daß sie nicht für ein selbstsüchtiges Interesse , son¬
dern Schutze d-. r Unabhängigkeit der Völker , des Rech¬
tes irr Menschheit räiuchen . Die 'Alliierten sind sich voll-
komiU' u tltti üler die V . ilnsic und Leiden , die der Krieg
den N .mi . .-l .' n, wie den Kriegführenden zufügt , und sie be-
llageü sie. Aaer sie leimen die Verantwortung dafür ab,
da sie den .Krieg ln leiner Weife gewottt oder hervorge-
rusen haben und sich bemühen , die Schäden zu milder », so¬
weit dies mit den unerbittlichen Forderungen der Vertei¬
digung gegen dre Gewalttätigkeiten und die Fallstricke des
Feindes vereinbar ist. Mit Genugtuung nehmen sie zur
Kcnulnis , daß die nwc -italische Mitteilung in keiner Weise
ihrem Ursprung ni .h »,jt derjenigen der Mittelmächte zu-
snmweN 'Ninljl , die am i:->. Dez . von der Negierung der Ber-
einiglm Siuaicn nlergeben wurde . Sie zweifeln nicht an
dem Euuchlnß der amerikanischen Negierung , selbst den
blassen Äuglein einer » ach nur moralischen Unterstützung
des uerantwo . ttia ),.» Urherers des Krieges zu vermeiden.
Die rftiftetteu Nrgie >ungen Hallen rs für ihre Pflicht , sich
in der firnudschasttichsten und llarsten Weise gegen - irre
Glrfti .ftcl ' .ing enszusp . echen., die auf öffentliche » Erklärungen
der Mttic ' mächte beruht und in direttem Widerspruch zur
offeuki .ndigen San .läge fleht , sowohl bezüglich der Veraut-
wortri hi '. it in de , Vcrga >geabeft , sowie betreffs der Eigen¬
schaften für die Zuiunst . Präsident Wilson hat durch 'ihre
Erwähnung , gewiß nicht beabsichtigt , sich ihr nnzufchüeßeu.

Eine historische Tatsache steht gegenwärtig fest, näm¬
lich der AugrissswiUe Tmrischlands und Oester . -. ich-Ungarns,
uni iure Ao .Herrschaft in Europa , und ihre wirtschaftliche
Herrschaft üler die Welt zu siche. u. Deutschland hat durch
die Kiiegre -üänlUg und die soss . ttze Verletzung der belgi¬
schen und luremblttgischen Unabhängigkeit , durch die Art,
wie es den Kampf geführt hat , Me snstemazische Perqch-

Der Kaiser an dar deutsche Ba 'k.
(WTB .) Großes Hauptquartier , l2 . Jan . An da»

deutsche Volk ! Unsere Feinde haben die Maske fallen
lasse » . Erst haben sie mit Hohn » nd heuchlerischen
Worten von Freiheitsliebe und Menschlichkeit unser
ehrliches Friedensangebot znrückgewiesen . Mit ihrer
Antwort an die Bereinigten Staaten haben sie sich jetzt
zu einer Eroberungssucht bekannt , deren Schändlichkeit
durch verleumderische Begründung noch gesteigert wird.
Ihr Ziel ist die Niederwerfung Deutschlands , die Zer¬
stückelung der mit uns verbüstdeten Mächte und die
Knechtung der Freiheit Europas und der Meere unter
dasselbe Joch , das zähneknirschend jetzt Griechenland
trägt . Aber was sie in stO Monaten des blutigen
Kampfes und des gewissenlosesten Wirtschaftskrieges
nicht erreichen konnten , das werde » sie auch in aller Zu¬
kunft nicht vollbringen . Unsere glorreichen Siege und
die eherne Willenskraft , mit der unser kämpfendes Volk
vor dem Feind und daheim jedwede Mühsal » nd Not
des Krieges getragen hat , bürgen dafür , daß unser ge¬
liebtes Vaterland auch fernerhin nichts zu fürchten hat.
Hellslammende Entrüstung und heiliger Zorn werden

jedes deutschen Mannes und Weibes Kraft verdoppeln,
gliechviel ob sie dem Kampf der Arbeit oder dem opfer¬
bereiten Dulden geweiht ist . Der Gott , der diesen herr¬
lichen Geist der Freiheit in unseres tapferen Volkes
Herzen gepflanzt hat , wird uns und unseren treuen,
sturmerprobten Verbündeten auch den vollen Sieg über
alle feindliche Machtgier » nd Vernichtungswut geben.

Wilhel m I. Ich

tnng aller Grundsatz « der Menschlichkeit »»d der Rechte der
kleinen Staaten gezeigt . Je inehr der Konflikt sich ent¬
wickelte, wurde die Haltung der Mittelmächte und ihrer
Verbündeten ein ständiger Hohn arrs Menschlichkeit nnd Zi¬
vilisation . Ist es nötig , an die Greuel zu erinnern , die den
Einfall in Belgien nnd Serbien begleiteten ? Die schonungs¬
lose Verwaltung - er besetzten Länder , die Niedermctzeluug
von Hiluderttausendeir von harmlosen Armeniern , die Bar¬
barei gegen die Bevölkerung in Syrien , die Zeppekinangrisfe
auf offene Städte , die Zerstörung von Postdampfern und
Handelsschiffen unter neutraler Flagge durch Unterseeboote,
die grausame Behandlung der Kriegsgefangene », die Justiz
morde an Miß En well und Kapitän Fryatt , die Verschlep¬
pung der Zivilbevölkerung in die Sklaverei »sw., die Hin¬
richtung von Earwille und die Reihe von Verbrechen , die
ohne Rücksicht auf die allgemeine Mißbilligung begangen
wurden , erklären dem Präsidenten Wilson vollständig de»
Protest der Alliierten . Diese sind der Meinung , daß die
Note , die den Vereinigten Staaten ais Antwort aus die
deutsche Note überreicht wurde , die von der ameriranisthen
Negi - rung gestellte Frage beantwortet und nach dem eige¬
nen Ausdruck der letzteren eine öffentliche Erklärung be¬
züglich der Bedingungen , nnler denen der Krieg beendet
werken lönnte , darsteklt . Aber Präsident Wilson wünscht
noch mehr . Er wünscht , daß die kriegführende » Mächte osse»
die Ziele bekarintgeveii . die sie sich bei der Fortstihruug des
Krieges setzen. Die Alliierten können auf diese Forderung
ohne Schwierigkeit antworten . Ihre Krirgsziele sind iriohl-
belaunt . Sie haben sich meh . jach in den Erklärungen der
Oberhäupter dir verschiedenen Negierungen dargelegt . Dies:
Ziele werden in de» Einzelheiten mit allen Kompensa¬

tionen und gerechtiertigten Ent )chädigungen für den erlit¬
tenen Schaden erst in der Stunde der Verhandlungen ans-
ernandergesetzt werde ». Aber die zivilisiert « Adelt weiß , daß
sie alles Notwendige einschließen und in erster Linie die
Wiederherstellung Belgien » Serbiens nnd Montenegros,
die ihnen geschuldeten Entschädigungen , di« Räumung der
drietzteu Gebiet « von Frankreich , Rußland und Rumänien
mit den gerechten Wiedergutmachungen , die Reorganisa¬
tion Europas , Bürgschaft für ein dauerhaftes Regime , da«
sowohl auf der Achtung der Nationalität und der Recht«
aller klein «» und großen Vällker begründet ist, wie aus
einem territorialen Abkommen und internationalen Rege¬
lungen , die geeignet sind, die Land - und Seegrenzen gegen
nngerechtfertigte Angriffe zu schützen, die Zurückgabe der
Provinze » und Gebiete , die früher den Alliierten durch Ge¬
walt oder gegen den Willen ihrer Bevölkerung entrissen
worden sind, die Besreinng der Italiener , Slovenen , Ru¬
mäne », Tschechen, Slovaken von der Fremdherrschast , di«
Besreinng der Bevölkerungen , die der blutigen Tyrannei
»er Türkei unterworsen sin» und die Entfernung des osma-
nischen Reiches aus Europa , weil es zweifellos der west¬
lichen Ziuilistrtioii fremd ist. Die Absichten Seiner Maje¬
stät des Kaisers von Rußland bezüglich Polens sind klar
und durch die Proklamation kuudgegebrn , die er au sein«
Armeen gerichtet hat . Wenn die Alliierten Europa der brn-
tiften Begierde des preußische » Militarismus entreißen
wollen , so war cs selbstverständlich nftmals ihre Absichr —
die mau vorgegeben hat die Vernichtung der deutschen
Völker und ihr politisches Verschwinden anzustrebeir . Was
sie vor allem wollen , ist die Sicherheit des Friedens auf der
Grundlage der Freiheit und Gerechtigkeit , dev' »» verletz¬
lichen Treue , die die Regierung der Vereinigten Staaten
stets beseelt hat . Die Alliierten , einig in der Verfolgung
dieses hohen Zieles , sind , jeder einzeln und gen,einsam , ent¬
schlossen, mit ihrer ganzen Kraft zu handeln und alle Opfer
zu bringen , um den Streit zu einem siegreichen Ende zu
sühren , von dem ihrer kleberzeuguug nach nicht bloß ihr
eigenes Heil und ihre Wohlfahrt , sondern auch die Zukunft
der Zivilisation selbst abhüugt.

England das wirkliche Hindernis des Friedens.
(WTV . ) Stockholm , 12. Jan . „Aftonbladet " ver-

össenklicht einen Aufsatz über : „Das wirkliche Hindernis
des Friedens " . Die Zeitung erklärt zunächst , man könne
aus sicheren Anzeichen schließen , daß der Kriegswille in
Frankreich , Italien nnd auch in Rußland keineswegs
so groß sei , wie cs nach außen scheine . Dann heißt es
weiter : Von allen Ententemächten ist es eigentlich nur
England , das konsequent und unbrugsam an der Fort¬
setzung des Krieges um jeden Preis fesihiilt , England,
das weder sormell noch real behaupten kann , daß es in
diesem Kriege überfallen wurde , weil es selbst Deutsch¬
land den Krieg erklärte , England , das während des
ganzen Krieges kein Gebiet , weder in Europa noch in
den .Kolonien verloren hat und schon ein Viertel des
gesamten Erdballs besitzt , dieses England , das siir Frie¬
den , Freiheit und Recht der kleine » Nativnen z« käm¬
pfen behauptet , erlaubt nicht , daß Frieden geschlossen
wird . Mit eisenhartem Griff hält cs seine Verbündeten
zusammen . In Frankreich verhindert die Anwesenheit
der englischen Armeen einen deutsch -französischen Frie¬
den , in Italien werden Krieg » nd erkünstelte Kriegs-
begcisternng durch englüches Geld , englische .Kohlen und
englische Munition in Gang gehalten , in Rußland hat
die englische Kontrolle Formen angenommen , die lick
iaum mehr mit der Scnoeränität des heiligen russischen
Reiches vereinigen lassen . Enolanbs Hanpiziel , das sei¬
ner ganzen Haudtungsweise zugrunde liegt , ist : Deutsch-
iuüd . seine » einzigen wirklich gefährlichen Rivale -, in,
Welthandel , zu vernichte ». Dabei macht es gar nichts,



wenn auch die anderen Fesilcurdsmächtc noch obendrein
verbluten . Das ist, vom englischen Standpunkt aus , so¬
gar gut und nützlich, denn die englische Politik hat noch
rin zweites Ziel , nämlich, wie in früheren Zeiten , die
Schivächungs des kontinentalen Europa überhaupt . Ze
mehr Rußland , Frankreich, sowie Deutschland in diesem
Krieg geschwächt werden, desto mehr hoffen die Englän¬
der i» Handel und Industrie und in den Kolonien
herrsche» zu könne». Deshalb muß der Krieg fortgesetzt
werden. Das wahre Hindernis des Friedens ist weder
der preußische Militarismus , noch der französische Chau¬
vinismus , ja im jetzige» Stadium des Krieges nicht ein¬
mal der russische Panjlavismus . Es ist ganz einsuch Eng¬
lands Konkurrenzneid und unbedingte Weigerung , au-
drrr Mächte als gleichberechtigt auf dem Weltmarkt
anzuerkennen. Europa verblutet , um Englands Hege-
»muuc zur See und im Handel aufrecht zu erhalten.

Die „Einigkeit" der Alliierten.
Zürich, 12. Jan . Wie der Korrespondent der Telegra

phen-llnion von einer aus Nom eingetrojfenen hochstehen¬
de!» Persönlichkeit erfährt, habe der Kriegsrat mit einem
schrillen Mission geendet. Die Weigerung Italiens , die weit¬
gehenden englischen Forderunge»» zu erfülle», habe»» Lloyd
George in Harnisch gebracht. Dieser erklärte, dann würde
jeder Verbündete künftig seine eigenen Interessen wahr¬
nehmen müssen. Die Redewendung hatte natürlich eine
Spitze gegen Italien , das Geld, Kohlen und Getreide
braucht. Um gegen Italien einen Druck auszuüben, wur¬
den bereits mehrere ISO Waggons Kohle» an der sranzö-
slschcn Grenze znrrickgehalteii. Lloyd George und Briand
solle»» übcreingekommensein, daß die politische Oberleitung
künftig England Zufällen soll, während Frankreich die mili¬
tärische Oberleitung erhält. Ladorna sollte sich der sranzö
fischen Oberleitung unterstellen, was er ablehnte, indem er
gleichzeitig sein Rücktrittsgesuch cinreichte. Das italienische
Kabinett war bereit, mit Cadornq konform zu gehe», jedoch
legte der König entschiedenen Widerspruch ein. Indessen
befindet sich Eadornas Riicktrittsgesuch noch immer in der
Schwebe. Die allgemeine Stimmung Italiens sei stark
kriegsmüde. Mit allen Mitteln würde versucht, die Knegs-
dcgcisterung aiizusachen.

Griechenland und die Wilsonsche Friedensnote.
Berlin , 13. Jan . Aus Zürich wird dem „Berliner

Tageblatt " »nitgeteilt : In der griechische» Antwort aus
die Aufforderung Wilsons an die Neutralen , bei der
Friedensaktwn mitzuwirken, die gestern in Bern ein¬
getroffen ist, beklagt es die griechische Negierung , daß es
ihr unter dem Druck der Entente unmöglich gewesen
sei, auch mit Len Mittelmächten zu verkehre» und sich so
der von dem Präsidenten der Bereinigten Staaten an¬
geregten Friedensbewegung anzuschkießen.

Der neutral« Vatikan.
sWTB .) Berlin , 12. Jan Wie dein „Berliner Lolal-

anzcigrr aus Basel »nitgeteilt wird, berichtet die . Jdea
Nazionale", der Papst habe der Geistlichkeit aller Nationen
bekannt gegeben, daß er lebhaft wünsche, der Klerus möge

» sich einer Erörterung - er deutschen Friedensvorschläge k»»t-
haltc», damit nicht die Meinung entstehe, der Vatikan w»lle
durch den Klerus zu Gunsten der einen oder anderen Gruppe
der Kriegführenden werbe».

Dar wahre Gesicht der Entente. — Eine
belgische Note an Wilson. — Und nun ? !

Wir haben uns von vornherein keinen Illusionen
darüber hingegcbe», auf welchen Ton die Antwort der
Alliierten an/ den Friedensschritt des Präsidenten der
Vereinigten ^ Staaten gestimmt sein würde, und die
nunmehr im Wortlaut vorliegende Note an Wilson ist
auch wirklich ein so echtes Dokument für den Charakter
der Enteilte , daß man sich eigentlich eine bessere Charak¬
terisierung dieses Ctaatenbundes nicht denkxn könnte.
Was die Führer der Entente in Bezug auf Anmaßung,
Henlhelei und brutalen Vernichtungs - und Eroberungs-
witlen bisher kundgegeben haben, das konzentriert sich
alles in dieser Note. Es ist eigentlich selbstverständlich,
daß die Alliierten die Zentralmächte als die Urheber
des Krieges bezeichnen, ganz ihren bisherigen Ge¬
pflogenheiten entsprechend haben sie sich aber nicht ein¬
mal die Mühe genominen, anders als durch aUgcmeine
abgedroschene Redensarten die Schuld der Zentral¬
mächte festzustellen. Sic bezeichnen als historische Tat¬
sache den Angrisfswillcn Deutschlands und Oesterreich-
Ungarns zur Sistierung der Porherpschast in Europa
und ihrer wirtschaftlichen Beherrschung der Welt , ver¬
zichten aber wohlweislich auf die Begründung dieser
verleumderische» Beschuldigung, denn der Eingeweihte
weiß wohl, daß nicht die Zentralmächte es waren , die
in den letzten Jahrzehnten Eroberungskriege geführt
und inszeniert haben, er weiß auch heute, daß der Tri-
polisscldzng des damals sstwn verräterischen Italien,
daß der Baikaukrieg aus das Konto der ihre geheimen
Fäden ziehenden Entente unter Führung Englands
zu schreiben sind, und er weiß wohl, daß seit mehr als
einem Jahrzehnt England der Regisseur in diesem aus
die Veränderung der wirtschaftlichen und politischen
Machtverhättnisse gerichteten Ränkespicl ist, das Eng¬
land , das sich einerseits in seiner »larttimen Weltherr-
schastsstellung, andererseits in seiner Stellung als erste
wirtschaftliche Weltmacht bedroht fühlte , nicht etwa,
weil Deutschland vielleicht bestrebt gewesen wäre , seine
Flotte auf den Stand der englischen zu bringen , oder
gar das riesige englische Kolonialreich zu bedrohen,
nein , nur einzig und allein deshalb , weil England
infolge der Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft
Grund zu der Befürchtung hatte , das tüchtigere deutsche
Volk werde ihm den ersten Platz in der Weltherrschaft
streitig machen. Wieder erinnern wir an jenen historisch
behrutsamen Artikel der angesehenen englischen Wochen¬
schrift „Saturdan Review ", die vor 12 Jakren den Plan

in allen Einzelheiten gekennzeichnet hat , den England
am -1. August 1914 ausznsühre » begann , nämlich die
vollständige Vernichtung Deutschlands und seiner Ver¬
bündeten, un» „dann zu seinen Verbündeten sagen zu
können, nehmt euch nun was ihr wollt" . England habe
genug an der Vernichtung der deutschen Volkswirtschaft,
denn an jenem Tage, da Deutschland zerschmettert am
Boden liege, gäbe es keinen Engländer , der dadurch
nicht reicher geworden iväre. Nach diesem Muster ist die
englische Regierung verfahren , allerdings nicht offen,
sondern den Vorbildern der guten alten cnglisst)en Po¬
litik entsprechend, mit allen Mitteln der Hinterlist,
Verschlagenheit und Heuchelei. Diesen — englischen
— Stempel trägt auch die Note an Wilson . Einerseits
wird darin gesagt, die Alliierten seien sich bewußt, daß
sie nicht für ein egoistisches Interesse kämpfen, sondern
für die Wahrung der klnabhüngigkeit der Völker, für
das Recht und die Menschlichkeit, andererseits verlangen
sie in ihren Kriegszielen , die Vernichtung des osmani
scheu Reiches, die vollständige Zerstückelung Oesterreich-
Ungarns . die Abtrennung Elsaß-Lothringens an
Frankreich und der deutsch-polnischen Provinzen an
Rußland . Eine Perfidic solidergleichen begehe» die
Alliierten dann mit der speziellen Antwort aus de»
Milsonschen Friedensvorschlag. Sic verwahren sich da¬
gegen, daß Wilson sich eventuell mit dein Friedensan¬
gebot der Zcrttralmächie identifizieren könnte, und ge¬
gen eine Gleichstellung mit den Gegnern , die den Krieg
hcransgcsordert hätten . Die Anschauung Wilsons , daß
beide Teile sich verständigen könnten, wird also rund¬
weg abgelehnt , weil die Alliierten nur als Richter anf-
treten wollen.

Interessant ist. daß gleichzeitig mit der Ententc-
ncte eine Note der belgischen Negierung an Wilson und
zwar eigentümlicher (oder bezeichnender) Weise von
den» sranzösischrn Ministerpräsidenten an den ameri¬
kanischen Botschafter in Paris übergeben wurde, in der
Belgien einmal seinen Gejühlen des Dankes über die
von Amerika erhaltenen Unterstützungen Ansdruck gibt,
und die dann natürlich alle die Scheußlichkeiten auf
zählt , die Deutschland seit Ausbruch des Krieges bis
aus den heutigen Tag an dem unschuldigen Belgien
begangen hat . Und dann ersucht die belgische Negierung
(durch Briand !) Amerika um Unterstützung darin , daß
die belgische Nation , die ein unschuldiges Opfer deut¬
scher Beutesucht sei, wieder den Rang erhält , den sic
durch „unantastbare " Vergangenheit und durch ihre
hervcrragendc Befähigung zur Arbeit verdiene. Dabei
wird natürlich die Wiederherstellung des Gebiets Bel¬
giens und die Unantastbarkeit seiner Kolonien ver¬
langt.

Eines »»»acht uns stutzig an der Note, nämlich, daß
diesmal die Alliierten nicht einzeln unterzeichnen, falls
Havas sich nicht selbst diese Vereinfachung gestattet
hat . Das würde daraus hindeuten , daß einer oder
der andere der Alliierten vielleicht »nit den Kriegs¬
zielen nicht einverstanden sein könnte, und daß man
deshalb , um den Schein des Einverständnisses zu
wahren , diesen Sammclnamcn gewählt hak. Daß die
Note nur unter dein schärfsten Druck Englands zustande
kam, ist anzunehmcn. und die Einigkeit wurde wohl
euch deshalb erzielt , weil jeden? Entente -Teilhaber ein
Stück Gewinn versprochen wird . Nun hat also das
Schwert zu entscheiden, ob die Alliierten in die Lage
kommen werden, ihren offen und brutal zum Ausdruck
gebrachten Eroberungswillen durchzusetze». Es ist klar,
daß die Vicrbundmächtc jetzt alle Kraft aufwenden
werden, um die Feinde so zu empfangen, daß ihnen die
srevlerische Hoffnung aus die Erreichung ihrer Ziele
vergeht. Es wäre möglich, daß der Vierbund nochmals
aus die Ententcnote , die jegliche Sachlichkeit vermissen
läßt , mst einer Rote an die Neutralen antwortet , zwi¬
schen den Kriegführendc » selbst aber wird jetzt nur
noch die eherne Sprache des Schwertes möglich sein.
Vielleicht dämmert es jetzt auch den Neutralen , was die
Entente in diesen» Kriege will , und was sie von einein
solchen Bündnis für die Znknnst zu erwarten haben.

O . S.

DieL«W ans den KrieMchaiipWrn.
Die deutsche amtliche Meldung.

Lebhaftere Tätigkeit au der französischen Front.
Weiter vorwärts nördlich von Focsani und gegen Eaiatz.

(WTB .) Großes Hauptquartier , l2 . Jan . lAmt¬
lich.) Westlicher Kriegsschauplatz.  Frank des
Eekeralfeldmarjchcikls Kronprinz Rupprecht von
Bayern:  Aus »mser-n Stellnnge » bei Armentieres
und Lens sowie beiderseits der Straße Albert —Ba-
paumc lag, von uns kräftig erwiöertes , feindliches Ar-
tilleriesrner . Nördlich der Äncre griff der Engländer in
Len frühe»! Morgenstunden zweimal vergeblich an. Bei
Serre brachen Angriffe vor unfern Linien zusammen,
nördlich von Bcanconrt wurden sie nach anfänglichen
Erfolgen durch kräftig geführten Gegenstoß in ihre An-
fangsstellunge» zirrückgervorsen. 58 Gefangene und 2
Maschinengewehre bliebe» in nnserer Hand. Bei Beau¬
mont sind noch kleinere Jnsauterielämpse im Gange.

Front des deutschen Kronprinzen:  West¬
lich der Maas , auf der Cote und in den Vogesen lebte
der Artillerie - und Minenkamps an einzelnen Stellen
zeitweise auf. Heute früh in die feindlichen Gräben aus
-den Combreshöhen und östlich Nonienq eiugedrungene
Stoßtrupps kehrten ohne Verluste mit 18 Franzosen
zurück.

Oestlicher Kriegsschauplatz.  Front des
Generalfeldmarschalls Prinz Leopold von Bay¬
ern:  An der Düna und im SecugebieL südlich Diina-
burg «ahm die Eefechtstätitzkeit gestern wesentlich ab.

An der Bahn Wilna —Diiuaburtz wurden angreisende
russische Kompagnien unter große« Verlusten abgewie¬
sen. Zwei zur Verbesserung der eigenen Stellringen süd¬
westlich Riga unternommene kleinere Angriffe brachten
uns 32 Gefangene ein.

Front des Generalobersten Erzherzog Joseph:
Zn Erweiterung unserer Erfolge von, 1v. Januar wur¬
den auch gestern beiderseits der Oitozstraße mehrere hin¬
tereinander liegende Stellungen des Gegners gestürmt.
Dcr Feind erlitt schwere blutige Verluste und ließ eine»
Offizier , 8V Mann , 8 Maschinengewehre und A Minen-
«erfcr in der Hand des Angreifers . Nördlich und süd¬
lich des Susitatales bliebe» feindliche Angriffe erfolglos.

Front des EencralfeldmarsHaks v. Mackensen:
Z» der Sumpsniederung zwischen Braila und Calatz
drängten wir den Nüssen weiter gegen den Sercth zu¬
rück. La Burtea würde genommen. Zn der Nacht vom
1V. ans 11. Januar versuchten brwassncte feindliche
Schiffe Zsarcea üonauaufwärts zu passieren. Ein Dam¬
pfer wurde durch unser Artilleriefencr versenkt, ein an¬
derer gezwungen, auf das Nordnfer aufzulavfen.

Mazedonische Front:  Südlich des Ochriüa-
sces griff der Feind die österreich-ungarisch-Lulgarische
Front hinter der Cerava an . Die Stellungen wurden
gehalten.

Dcr erste Generalquartiermcisier : Luden dorff.

Die gestrige Abendmeld«»ig.
(WTB .) Berlin , 12. Jan . Abends. Bmtlich wird

»nitgeteilt : Nördlich der Anrre sind Kämpfe im Gange.
Der römische Kriegsrat »nd dcr Balkan.

Berlin , 13. Jan . Verschiedene Morgeädlärter »nel
den, der römische Kriegsrat habe beschlossen, das Bal-
kanunternehmen der Entente einzusteve» und nur noch
Saloniki und Balona als Pfänder festzrihcttien. — Das
neutrale Saloniki als — Pfand ist auch nicht übel.

Ein großer feindlicher Transporidampftr versenkt.
(WTB .) Berlin , 12. Jan . (Amtlich.) Am 28. De¬

zember 1918 hat eines unfcrer ll -Boote im cnglischru
Kanal einen abgeblendeten, von Zerstörern begleiteten
Trkttsporldampfer von etwa 8lMV Tonnen versenkt

Zum Untergang - er „Regina Margherita".
(WTB .) Rom, 13. Jan . Das Marinemiinitcriuin teilt

»nit: Da die militärischc» Gründe gegen die Veröffentlich
ung der folgenden Mitteilung weggcfallen jknd, kann vc-
kannt gegeben werden, daß in der Nacht vom-11. Dezember
das Linienschiff „Regina Margherita" unterwegs auf zwei
Minen gestoßen und gesunken ist. Das Ereignis vollzog sich
in wenigen Minuten wegen der Schwere der Zerreißungen
des Schiffskörpers, infolge deren das Schiff mit dem Bug
nach vorn sank. Bon N45 Man»», die sich an Bord befanden,
wurden die meisten in die Tiefe gerissen uird verschwanden
mit dem Schiff Ungünstige Umstände machten die Rettung
der Uebcrlebcnden sehr schwierig, wahrend immerhin 27«
geborgen werden konnten. Der Kommandant des Schiffes
und I-t Offiziere sind unter den Vermißten. Außer den bis¬
her veröffentlichten Cchiffsverlusten ist kein weiterer Ber-
lust festgestellt worden. Seit einiger Zeit in der Ocsfent-
lichkeit verbreitete gegenteilige Nachrichten find durchaus
falsch.

Der Seekrieg.
(WTB .) Pmuideii, 12. Jan . Der niederländische Dam¬

pfer „Neptun", der heute hier angeko,»men ist, »neidet, daß
er -in» Golf von Biscaya dein Wrack des französischen Dam¬
pfers „Omnium" begegnete. Die Mannschaft harte den
Dampfer wahrscheinlich in Booten verlassen. Der Dampfer
„Omnium" war in» Jahre INI-, gebaut und »naß ungefähr
liovu Tonnen.

(WTB .) London, 12. Jan . Lloyds »neide»: Der nor¬
wegisch« Dampfer „Cuba" hat, wie berichtet wird, die Be¬
satzung des dänischen Dampfers „Faborg", der von kinen»
Unterseeboot versenkt wurde, ausgenommen.

Von den Neutralen.
Was wollen die Franzosen an der Schweizer Grenze?

Bern, 12. Jan . Das „Berner Tagblatt" schreibt, daß
die französisch«», Truppeubestände an der Mesigrenzc der
Schweiz sehr stark mit schwarzen Soldaten durchsetzt seien,
was nicht recht im Einklang »nit der Behauptung des fran¬
zösischen Botschafters stehen könne, daß die ausfallenden
Truppe nkonzentrationcnan der Westgrenze lediglich »nit der
Beziehung von Erholungsqnartieren in Zusammenhang ge¬
bracht werden dürsten. Außerdem habe, wie man erfahrt,
General Fach sein Standquartier in Besancon aufgeschlagen.
Ist schon der Jura ei», mehr als zweifelhaftes Winterquar¬
tier für Senegalesen, so kann nach dcr Ansicht des Ber»»er
Blattes die Leitung dieser französischen Ostarmee durch Ge¬
neral Fach die Auffassung nur bestärken, daß inan ftanzö-
sischerscits in dcr Tat mehr Truppen an die Schweizer
Grenze wirft, als unbedingtes Zutrauen in die Ehrlichkeit
der schweizerischen Absichten zulasten sollte.

Die Verluste der norwegischen Handelsmarine.
(WTB .s Berlin , 12. Jan . Wie wir hören, betrügt der

Verlust der norwegischen Handelsmarine seit Beginn des
Krieges insgesamt 272 Schiffe mit 307 000 Briittoregister-
tonnc».

Die Entenleocrtretcr krhren nach Athen zurück.
Berlin , 13. Jan . Die nach Salamis zurückgezogenen

Ecfan - schaften und Kolonien der Ententemächte schicken
sich, wie verschiedene», Morgenblättern berichtet wird,
an, nach Athen zurückzukehren.

Di« „Freundschaft" Italiens s ir Griechenland.
(WTB .) London, 12. Jan . Der „Morning Post" wird

aus Athen vom 10. Januar gemeldet, cs sei bekannt gewor¬
den, daß dcr italienische Minister des Aeußern der griechi¬
schen Regierung telegraphisch de» Rat gegeben habe, das
Ultimatum der Alliierten anzunehmen, und daß er in sin¬
nen» Telegramm erklärt habe, daß die Zukunft des Landes
traurig aussrhcn würde, wenn dies nicht geschehe.



Griechenland und die Entente.
(WTB .) Bern , 12. Jan . Anläßlich der Annahme »es

Ultimatums der Entente durch die Athener Regierung ver¬
öffentlicht die ganze ftauzösische Presse eine anscheinend
offiziöse Note , in der erklärt wird , dag trat ; der Annahme
das Mißtrauen der Entente - gegenüber Griechenland nicht
geschwunden sei, da die bisherige Haltung der Athener Re¬
gierung den Rückschluß zulassc , dag die Forderungen der
Alliierten auch jetzt nicht so durchgcfiihrt würden , wie es
oer Vierverband wünsche . Die Blätter liegen durchblicken,
)ag die heUenische Regierung nach » ie vor versuchen werde,
Zeit zu gewinnen , um schließlich doch ans die Seite der Mit-
elmächte zu treten.

Vermischte Nachrichten.
Gegenmaßnahmen für sran,zösischeUnmenschlichkriten

an deutschen Kriegsgefangenen.
sWTB .) Berlin , 11. Jan . Amtlich wird mitgeteilt:

In letzter Zeit hänfen sich die Nachrichten über die un¬
menschliche, jedem Völkerrecht hohnsprechende Behand¬
lung , die den deutschen Kriegsgefangenen in französi¬
scher Gefangenschaft zuteil wird . Nicht genug damit,
sag die Gefangenen im Festungsbereich des deutschen
Feuer » zu schwersten Arbeiten , darunter Ausheben von
Schützengräben und Transport von Munition gezwun¬
gen > ide », wird in unmenschlicher Weise alles getan,
um r n ihr ohnehin bitteres Los zu verschärfen und
ihnen das Leben zur Hölle zu machen . Schon unmittel¬
bar nach der Gefangennahme werden die Gefangenen
ihrer Wertgegenstände planmäßig beraubt . Ans dem
Transport zur Sammelstelle werden sie, von Wach¬
mannschaften und Bevölkerung angespien , in ge¬
meinster Weise beschimpft und durch Schläge , Kalben-
stöße und Fußtritte roh mißhandelt . Wiederholt sind
Hunde aus die Gefangenen gehetzt worden . Französische
Offiziere haben derartigen Brutalitäten nicht nur nicht
gewehrt , sondern sich selbst daran beteiligt . Die erste
Unterbringung findet in offenen , mit Stacheldraht
umzännteii Pferchen statt , wo der bloße Erdboden , ohne
Rücksicht ans Wind und Wetter als Lagerstätte dient.
Das Essen ist unzureichend und oft ungenießbar . Krank¬
heitsepidemien sind die Folge . Disziplinarstrafen von
beispielloser Härte werden verhängt . So hat man
wiedererurissene Flüchtlinge i» einen Drahttäfig ge¬
sperrt, der zum Niedcrlicgen zu kurz und zum Stehen
zu niedrig war . Die Verhältnisse in den Sammellagern,
wohin die Gefangenen nach wochenlangem Aufenthalt
in den Drnhtpferchen überführt werden , sind unwürdig
und trostlos . Die Mannschaften liegen in Zelten , die
.'egendurchlässig sind und der Winterkälte freien Zutritt
iasfen. N »r>selten werden Decken geliefert und dienen
Stroh und Flechtcnwerk als notdürftiges Lager . Aerzt-
liche Fürsorge fehlt fast gänzlich , Kranke werden ohne
Rücksicht auf ihren leidenden Zustand zur Arbeit ange¬
trieben . Postsachen der Gefangenen werden nicht , oder
nur nach langer Liegesrist befördert . Ihnen aus der
deutschen Heimat geschickte Pakete und Geld werden nur
in einze .nen Fällen ansgehändigt . Die Pakete sind säst
durchweg beraubt.

Selbstverständlich hat die deutsche Neichsregirrung
sosort Maßnahmen ergriffen , um in diesem empörenden

Zustand Wandel zu schassen. Den unglücklichen kriegs-
gefangenen Deutschen , die in der französischen Armee¬
zone iin deutschen Feuer unter so elenden Bedingungen
ihr Leben fristen , muß und wird , und zwar schnellstens
Hilfe werden , dessen kann das deutsche Volk sicher sein.
— Näheres darüber wird in Kürze mitgeteilt werden.

Zivildieustpslicht auch in Frankreich.
(WTB . j Berlin , 13. Jan . Der -in der französischen

Kammer allgekündigte Initiativantrag über die Ein¬
führung der Zivildieustpslicht sieht eine Inanspruch¬
nahme aller nicht mobilisierten Franzosen zwischen dem
17. und 80. Lebensjahr vor. — Das sogenannte Dik¬
taturgesetz, durch das der sranzösischeKriegsrat das un¬
bedingte Verordnungsrecht erhalten soll, erfährt nicht
nur in dem Bericht des Kammeransschusses eine ver¬
nichtende Kritik . Der Kammerpräsident Deschanel er¬
klärte sich mit großer Schärfe dagegen . Die Rede , mit der
er die Vorlage verwarf , erweckte stürmischen Beifall,
der sich verstärkt wiederholte , als Deschanel die Kriegs¬
ziele Frankreichs proklamierte : die Wiederherstellung
Belgiens und die Rückgabe Elsaß Lothringens.

Ans Stadt asd Laad.
Calw, den 13. Januar 1917.

Neve Ninßunhme » der Reichsbetleidungsstrp ».
Die i» letzter Zeit beobachtete übermäßige Versorgung

des Publikums mit Schuhwaren hat den Bundesrat ver¬
anlaßt , auch die Schuhwaren der Regelung durch die Reichs-
bekleidungsstelle zu unterstellen . Dies ist durch eine Ver¬
ordnung betreuend Aeuderuug der Bekanntmachung vom
10. Juni 1010 über die Regelung des Verkehrs mit Web -,
Wirk - und Stückwaren für die bürgerliche Bevölkerung ge¬
schehe», die die Schnhwaren aus Leder , Web -, Wirk - oder
Strickwaren , Filz oder silzartigeu Stosfen der Bezugsschein-
Pflicht unterwirft . Für bestimmte Luxusschubwareu . deren
Reuanfertiguug nur noch in sehr beschränktem Umfange
möglich ist, ist eine ähnliche Regelung wie siir die hochwer¬
tigen Kleidungsstücke vorgesehen : gegen Abgabe eines
Paares getragener gebrauchsjähiger Schuhe oder Stiesel mit
Lederunterbodeu wird eine Abgabebescheinigung erteilt , di«
zur Erlaugung eines Bezugsscheines ckuf ein Paar Lurus-
ichuhe ohne Prüfung der Notwendigkeit der Anschassnng
berechtigt , jedoch nur auf 2 Paar bis Ende 1017. Die Schgh-
reparatur ist nicht bezugsschciupslichtig . Ferner sind folgende
neue Bestimmungen wichtig : Die Bewirtschaftung der ge¬
tragenen Kleidungs - und Wäschestücke und der getragene»
Schuhwaren wird den Kommunalverbänden übertragen , die
das Ein - und Verkaussmonopol für diese Gegenstand, ' er¬
halten . Niemand darf mehr an andere als an behördlich
zugelassene Stellen getragene Kleidungs - und Wäschestücke
und getragene Schuhwaren entgeltlich veräußern : der ge¬
werbsmäßige Erwerb solcher Gegenstände ist nur noch sol¬
chen Stellen erlaubt . Für den Alrhandel sind Uebergangs-
bestimmungeu vorgesehen . Ten behördlichen Annahmestellen
ist gleichzeitig die Ausstellung ndn Abgabebescheinigangen
zur Erlaugung von Bezugsscheine » für hochwertige Klei¬
dung oder Lurusschuhwaren übertragen . Während bisher
nur der Kleinhandel und die Maßschneiderei der Bezugs¬
scheinpflicht unterworfen war , wird diese jetzt auf ' jede
lleberlassung zu Eigentum oder zur Benutzung erstreckt, wenn
diese lleberlassung durch einen Gewerbetreibenden mit Web -,
Wirk - und Strickwaren oder Schuhwaren erfolgt . Demnach
fallen jetzt auch die sogenannten Garderobeverleihgeschäfte
sowie die Schenkung seitens der Gewerbetreibende, ! unter
die Bezugsscheinpflicht . Nur bei Wäicheverleihgeschästen ist
sür ihren derzeitigen Bestand eine Ausnahme geinacht : sie
dürfen jedoch ihren Bestand nicht vermehren . Desgleichen
ist allgemein jede lleberlassung sonstiger Gegenstände für

nicht mehr als 3 Lage bezugsfchemfrct . Ferner ist das be¬
reits früher von der Reichsbekleidungsstelle ausgesprochene
Verbot , den Preis ganz oder teilweise vor Empfang des
abgestempelten Bezugsscheins zu fordern oder anzunehmen,
wiederholt . Weiter wird vom 1ö. Januar 1017, ab die Ver¬
mittelung der Bezugsscheine durch die Geschäfte oder Wan¬
del gewerbetreibenden verboten ; nur das Auslegen der Be¬
zugsscheinvordrucke und deren Ausfüllung in den Geschäften
kann von den Kommunalverbänden weiter zugelassen wer¬
den . Endlich wird jeder Hinweis auf die Bezugsscheiupflichk
oder die Bezugsscheinvergebung zu Zwecken des Wettbewerbs
in einer sür die Oeffentlichkeit erkennbaren Weise verboten.
Die Nr . 2 der regelmäßig « scheinenden Mitteilungen der
Reichsbekleidungsstelle , die die Bundesratsverordnuug und
die ausführlichen dazu erlassenen Bekanntmachungen des
Reichskanzlers und der Reichsbekleidungsstelle enthält , ist
von der Preßabteilung der Reichsbekleidungsstelle , Berlin

7>0, Markgrafenstraße 12, gegen Voreinsendung von M
Pfennigen zu beziehen.

Die Bestimniuugeu nebst einer Vollzugsversuguug des
württ . Ministeriums des Innern und einer Bekanntmachung
des Kümmunaloerbaiids Calw sind der heutigen Nummer
des Blattes beigegeben . Es empfiehlt sich für jedermann,
die Vorschriften genau durchzusehen und aufzubewahren . Be¬
sonders beachtenswert und wissenswert ist die Bekanntmach¬
ung Ziffer VIl , betreffend die An - und Verlanfsstelle des
Kommnnalverbands Calw.

Die höheren Schulen in Cal « .
Die beiden höheren Schulen , Realprogiimnasium

und Realschule , zählen nach der Statistik vom 1. Januar
Mi Schüler und zwar 120 Schüler des Realprogqm-
nasiums und 80 Schüler der Realschule . Letztere besteht
jet aus ö Klassen ; im Herbst dieses Jahres wird eine
0. Klasse errichtet , so daß im nächsten Jahr znm ersten
Mal in der Realschule die „Einjährigenprüfung " ab-
gehalten werden kann . Der Unterricht kann auch wäh¬
rend des Krieges in regelmäßiger Weise weitergefiihrt
werden , da gegenwärtig alle Lehrstellen besetzt sind.
Beide Schulanstalten zeigen bei der sehr stattlichen
Schiilerzahl einen sehr erfrenlick >en Aufschwung und
günstige Fortschritte.

cariäwiltschältlichel Zencksvelein.
Am S »nntag , den 21. Januar , nachmittags 1 Uhr,

findet im Gasthvf „zum Badischen Hos" in Calw die
jährliche

Hauptversammlung
statt mit folgender

Tagesordnung:
1. Kassen - u . Rechenschaftsbericht für 1. April 1915/16;
2. Bortrag des Herrn Oekonomierat » Schmidberger von

Gmünd über »Die Kriegslandwirtschaft mit besondr,
rer Berücksichtigung des Flachs - und Hanfbaus ";

3. Besprechung des Gesetzes über die Warenumfatzsteuer;
1. Neuwahlen:

af des Vereinsvorstands und seines Stellvertreters,
Iif. des Vereins -Ausschusses,
c) des Gau -Ausschusses;

5. Verteilung landwirtschaftlicher Schriften.
Jedermann , insbesondere auch die Frauen , sind

sreundlichst eingeladcn.
Calw,  den 12. Januar 1917.

Der Bereinsvorstand : Negieruugsrat Binder.

Für die Schrift ! , verantwort !. Otto Seit mann,  Calw.
Druck u . Verlag der A. Oelschläger 'schen Buchdrucker «!. Calw.

Amtliche «nd Privat -Anzeigen.
StadtschnHheiße »ariit Calw.

Er wird wiederholt daranf aufmerksam gemacht , das;
«ach 8 3 der Vekanntmachan - betr . die Ersparnis von Brenn-
stvsfen mid BeleuchtungSmitteln vom 1l . Dezember 1916 —
Calwcr Tagblatt Nr . 363 —

SG. s-eise- >»»l>SWWrWfttl».
Cafes. TWer. LIWitWser. RSme

!» dem SWfteüWtt WM«, sowie
SWW VkWiiWgrWtev aller Art

m 16 Uhr adlüs;il schließen find.
Das gleiche gilt ora Vereins-

nid SkfeklschaflsrSme». in denen
S-eifrs oder SettSnke veradrelcht mrrdes.

Dir Gäste habe » also spätestens bis 16 Uhr abends die
Wirtschafte » nsw . zu verlasskn und dürfen nicht warten , bis
etwa ein Schutzmann abbietet . Nach 16 Uhr dürfen die Wirte
auch an Reisende , welche mit den letzten Züge » hieher kommen
nichlS mehr verabreiche «.

Wen » von de» Schutzleuten in einer Wirtschaft nsw . nach
16 Uhr abend » noch Gäste aügetrvffen werden , müsse» der
Wirt und die Gäste der K. Staatsanwaltschaft angezeigt werde » .

Rach 8 8 der genannten Verfügung werden Zuwider¬
handlungen mit Geldstrafe bis zu 16666 Ml . oder mit Ge¬
fängnis bis zu 3 Movaten bestraft.

Calw , den 9. Januar 1917.
Sladtschnltheist : A . V . Dreist.

Calw , den 13 . Januar 1916.

Todes-Anzeige.
Teilnehmenden Freunden und B - kannten geben

wir in tiefem Schmerze die Nachricht , dast es dem All¬
mächtigen gefallen hat , unsere innigstgekiebte Gattin,
Mutier,Schwiegermutter,Großmutter
Schwester , Schwägerin und Tante

Röss WiM.
geb . Bölstler,

zu sich in die ewige Heimat zu berufen.
Um stille Teilnahme bitten
im Namen der tieftranernden Hinterbliebenen:

der Gatte : Cl . Riibinger , Förster a. D.,
mit seinen 5 Kindern.

Beerdigung Sonntag nachmittags 3 Uhr.

Es wild höfl . gebeten , dieses statt jeder besonderen Anzeige
cntgegemiehirnn zu -vollen.

skaueli'Mbelizrcdulr.
3m Nähen geübten Frauen und Fräulein

ist !» diesem Kurs Gelegenhe t geboten , ihre Kleidungsstücke bei lag-
oder wochenweisem Schulbesuch, ' stibst anzufertigen oder herzurichten.
Alles Nähere kann während der Schulstunden in der Frauenarbeit » «

schule lAbleilung Kleldernühen 2 . Stock ) erfragt werden.

Lurnvslüin.
Heute Abend stall Turnen

Schlittenfahren
Sammlung 8 Uhr bei Turnmarl

Wengert  Boistadt.

JugsnSwehr.
Sonntag

Antreten 2 . Ahr am Rathaus.
Die Schneeschuhfahrer

treten um 10 Uhr vormittag»
beim Windhof au . Fahrt nach
Würzbach. Proviant miinrhmen.

Bon nächsten Montag bis
Samstag

ALse
Ms KMdes-Kute» Rr,

SSl bis 8Z7.
Saar- u«bTsosimiieniii.
LMrrchube

mit Holzsohlen sowie

Drsitüsse
lzum nageln ) wieder eingelroffe ».



siiMM -Lkestör eslw
" « „VaSikchar Hol ". »

Morstellungen
finden statt

Süvstag vg » 8— 10 Uhr vvd Sonntag von 3 — 10 llhr.
E :öffnungs -Programm.

1. Zirli die Förstertochter.
Drama in 3 Akten. Neuestes Zugstück.

2. Ulk im Film . Komisch.
3. Wie man in Afrika reift . Naturaufnahme.
4. August als Postbeamter . Komisch.

s. Neueste Kriegsberichte.
Darunter « . A. Die offizielle« Bestattnngsfeirrlich-
keiterr ScS Gentral -Keldmarschall von - er Goltz
Pascha iu Konftantinoprt.

6. Der Fluch einer schwarze » Stunde . Fest. Drama.
7. Karikatur . Humoristisch.
Preise der Plätze : l . PI . 80Pfg ., 2. PI . 50Psa . 3. Pl . 30Pfg.
Kinder Hader» keinen Zutritt S » werden aber Voraussicht!!ch
von Zelt zu Zeit VW- Fugend - Dorstellunge » 'VW gegeben.

H 'ezu lad .-t ergebenst ein Fl . BkNUN.

Stadtschuttheißenamt Calw.

Suppen-Gerste
i>!!,n ohne Lebensmittelmarke » in den nntengenannlen Geschäften

gekausl werden:
Spar - »nd Tonsnmoerei», Haydt Konditor, Marquardt Konditor

«nd Male « Heinrich.
Talw , den 13. Jan «« 1Sl7.

A. V . Dreist.

Teile mein« werten Kundschaft mit. daß

miiie Wirtschaft am 1H. i>;. M . ab
gcsehlvssrn bleibt.

Breitling , zum „Hirsch", Neubulach.

Km Ilrubcru Ser Militär-
Kuranstalt ln MilObaS

finde»

U Maurer
sofort Beschäftigung.

Albert Hangleiter , Baugeschäft.

a
»
e»
«r
o
«-
»

e»
r
»i

»pari Vstl!
dton verwencke ciafisi-

- - - „ HULDIG " - - -
^VäsvLl « r . a Haas « .

Vsrxiijxlfvdte » U « Luliz « » K85 » »tte1
!ür veoiisns . iialbv/oi 'vns , Skiäsns slo . lltosfs , ZlrUmpko,

seine 6 »umv.'o!lgvv,eds , 8/uzsn , Laräinva us « .

l!
» « « » , « a « »L» « O« » » « o » » » « » » » » »» » 4H » dbckG» « S « HSO»

Irr MdV.AlljWUtti«ill Lalv
hü! gegen Bürzahlung abzngeben:

Biertreber,
getrocknet , den Zentner zu Mk . 16 .—

Eiwessstrohkraftfutter,
in Säcken zu 4V Pfund , den Sack zu Mk . 9 .—

Lorkstreu»
irr Ballen von ca . 3 Ztr ., den Ballen zu Mk . 6 .—

ZuckersehnilAel»
getrocknet , den Zentner zu Mk . 13

Mädchen
für Haushaltung und Landwirlschast

gesucht.
Wilhelm Schwitzgabele,

-um. „Hirsch", Langeubrand.

ElM ZSMU
nimmt in die Lehre

Straile , Schneidermeister,-
«ltheng stett.

Gesucht:

1 SW.
r PikUkScitkr.

säe dauernde Beschäftigung bei
hohem Lohn.
Sägewerk Rover «. Widmaier,

Tel nach, Telefon 23.

Di « bisher von Frau Schirm»
mache» Moser innegehabte

Wohnung
in der Bischoffstraße 468 ist aus
1. April ds . I ». neu zu v .»mieten.
Anträge vermittelt

GertchtSnotar Krayl.

Wir silchkil
«erWlichk HSsser

an beliebigen Plätzen , mit und ohne
Geschäst. behuis Unterbrestung an
vorgemerkte Kituser. Besuch durch
uns kostenlos. Nur Angebote von
SelbsteigeriHimeenanden Verlag der
Vermiet- »nd Berkauss-Z-«träte

Sttttglltt , Kömgstraße 36.

Kredit bi» 3000 .— Mark
»rh. jede« neuaufgen .Mitg8eddch .dt«
Fränkische Darleheuskasse in
Nürnberg . Bedingungen kostenlos.

Zigarette»
^ direkt von der Fabrik
WM" z« Originalpreise » V»

16V Zig . Kleinvrrk . 1,8 Pfg . 1.60
100 » . 3 . S.M
100 „ , 3 . SSO
Iva » . 4,2 , 3L0
160 . ^ 6.2 « 460
Versand nur gegen Nachnahme

von 100 Stück an.
^tNLrron prima Qaaliläten von

ioa - 200Mb p. Mille

GMsrs HW.
Zigarettenfabrik, G. m. b. H.
KS !N.Ehkk »straheZ4 Tel . -t 9068.

Oberreicheubach.
Verkaufs einen guterhaltenen

Spazierschlitten
sowie einen leichteren

Aeberrück
mit Sriteuplatten und eia schönes

Rollgeschirr.
I . G. Vetter.

Einen schönen, wüchsigen 13
Monate alten

Zucht-
Farren,

(Rotscheck) verkauft
L. Gärtner ,z. Kloster, Wildberg.

Verkaufe eine junge fette

W Kuh.
Fr . Zürcher, Bahnwärter,

Erusluiiihl.

!

I

i
:

N. Seminar Nagold.
Sonnlag » den 44 . Januar , nachmittag ö Ahr

Konzert
in der Stadlkirche

5 Eanlaßm linö Orgelwerke von Dach.
MlwirkrnLr:

I

j Frl . I . Lang, Herr H. Ganßer , Mikglieder der j
^ ^ Garnisonsmus'lk aus Stuttgart , Seminarchor und

-Orchester, Orgel : Herr Hauxtlrhrer Aichk und
Oberlehrer Schmid. Leitung ; Oberlehrer Schmid.
<5inklisk minmiri'irrkr Lihc 1 M -., nmiunlmrr'irplr ' 0 Pfg.

8 . Seminarrekloral : Dielerle.

üerlrkrivlttrvml« Lalw.
Generalversammlung

Montag , 18. Januar 1917, «achmittags S Uhr Im Gasthof Hotel
„Adler - bei Kollege Schnauffer in Calw.

Tagesordnung:
^ 1. Rechenschastr» und Kassenbericht.

2. Bericht eines Referenten über di« Warenumsatzstruer.
3. Verschiedener.

In Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung werden die
Kollegen, ebenso auch di« Frauen , deren Männer zum Militär elnberu»
sen find, höflich gebeten vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der AuSschutz.

Grosses Lager

Aiißmudei-AM»
finden Hie fiel» im

WnkkhW Geschwister Aleem«».

Teig-Leise
ist zu haben bei

R . Hauber.

Schöne

ÄklKMkbck
empfiehlt

Georg Mayer , Handelsgärtner.
Stnltgarterstratze.

Bettnässen
sof. Befreiung garant . Aller u.
Geschl. angev. Auskunft kosten!.

Merkur-Versand
München, Georgenstratze 66/38.

Sägmehl
cbm . Mk . 4 —

hat abzugeden
E. L. Wagner, Erustmühl.

NNW " Allen "NM
Gichtleidenden»»»
Rheumatikern

wird BühlersNatarmittet bestens
empfohlen. Vorrätig:

Hirsch-Apotheke , Stuttgart,
Apotheke Metzger , Urach.

Hauploersand : Jakob Biihler
Urach , Sspachstr. 22 ( Württ .).

pruttE - ksvMsLkss Meüsr e . kueks , csl«
emptielilt sicki kür

verskkrserurison
ir> bester A.uskübrunZ ru deksnnt müssiZeri Preisen . — 1-elekon 87.
88mtiicbe Artikel unci Arbeiten lür ^ iebkaderpstotoxrapben.

Mb " XnochSNMLiLhL "MW
der Haustiere verhlit -t der ständige Gebrauch von Korps -Slabsapoiheker

H-i,-- WHhSttU -Mhksch.
Als Jutterzusatz , bei Mangel an Krastsuiter, rin unentbehrliches Bor¬

beugungsmittel . Kreiktierärztüch begutachtet und empsohlen.
Verlangen Sie Prospekte kostenfrei.

Depot für Calw : Nene Apotheke  von Theodor Hartman«
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